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ABSTRACT

Digitalisierung und die Transformation von Unternehmen stellen die Betriebsratsgremien vor großen Her-
ausforderungen. Betriebsräte sind in zweifacher Hinsicht mit Digitalisierung und betrieblicher Transfor-
mation konfrontiert. Ihnen kommt auf der einen Seite die Aufgabe zu, den digitalen Umbruch zum Fortbe-
stehen des Unternehmens mit dem Ziel der Standort- und Arbeitsplatzsicherung mitzugestalten. Auf der 
anderen Seite verändert sich die Arbeitsorganisation der Betriebsräte selbst. Während Komplexität und 
Dichte an Themen ein hohes Fachwissen benötigt, erfordern dynamische Entwicklungen eine potenzielle 
Beschleunigung der Bearbeitung von Aufgaben und Herbeiführung von Entscheidungen. Gleichermaßen 
gilt es, die eigene Rolle als Akteur in der digitalen Transformation zwischen Schutz und Gestaltung zu 
definieren. Betriebsräte befinden sich in der Doppelten Transformation: Gremien reorganisieren sich und 
entwickeln ein neues Selbstverständnis ihrer Arbeit und der ihrer Betriebsratsrolle. Diese Publikation stellt 
sechs Unternehmensbeispiele in den Mittelpunkt und gibt erste Einblicke in Veränderungsmomente von 
Betriebsratsgremien in der Transformation.
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VERTRETUNG IN DER DOPPELTEN 
TRANSFORMATION 
Einblicke in neue Gestaltungsformen betriebsrätlicher Arbeit
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1 EINLEITUNG

Betriebsratsarbeit ist seit jeher mit einem ständi-
gen Wandel der Arbeitswelt konfrontiert. Digitali-
sierung und die Transformation von Unternehmen 
erweisen sich gegenwärtig als Megatrend der Zu-
kunft. Dabei unterliegen die Betriebsratsgremien 
selbst einem gewaltigen Umbruchprozess. Schon 
heute ist erkennbar, dass sich das Aufgabenprofil 
von Betriebsräten im letzten Jahrzehnt spürbar 
 verändert hat. Angesichts globalisierter und sich 
schnell entwickelnder Märkte sind Betriebsräte ge-
fordert, Antworten auf immer komplexere Frage-
stellungen zu finden. Diese Komplexität wird durch 
die Veränderung der Arbeitswelt zunehmen. Be-
triebsräte sind in zweifacher Hinsicht mit Digitali-
sierung und betrieblicher Transformation konfron-
tiert: Ihnen kommt einerseits die Aufgabe zu, den 
digitalen Umbruch zum Fortbestehen des Unter-
nehmens mitzugestalten und die Wandlung der Ar-
beitsplätze mit dem Ziel der Standort- oder Arbeits-
platzsicherung zu vollziehen. Andererseits verän-
dert sich die Arbeitsorganisation der Betriebsräte 
selbst: Während Komplexität und Themenvielfalt 
Fachwissen benötigen, erfordern dynamische Ent-
wicklungen eine potenzielle Beschleunigung der Be-
arbeitung von Aufgaben und der Herbeiführung von 
Entscheidungen. Gleichermaßen gilt es, den Anfor-
derungen an rechtliche Rahmenbedingungen ge-
recht zu werden und die eigene Rolle als Akteur in 
der digitalen Transformation zwischen Schutz und 
Gestaltung zu definieren. Betriebsräte befinden sich 
in der doppelten Transformation: Gremien reorga-
nisieren sich und entwickeln ein neues Selbstver-
ständnis ihrer Arbeit und ihrer Rolle als Betriebsrat. 
Es wird Abstand genommen von der Stellvertreter-
politik, stattdessen wird eine intensivere Beteiligung 
von Beschäftigten angestrebt. Die Transformation 
der eigenen Gremienarbeit stellt einen Paradigmen-
wechsel in der betrieblichen Mitbestimmungspraxis 
in Aussicht, dessen Beschaffenheit zukünftiges sozi-
alpartnerschaftliches Handeln neu bestimmen kann.

Die Ergebnisse in Kürze
Im Forschungsprojekt „Doppelte Transformation“ 
werden die skizzierten Veränderungen untersucht. 
Es geht der Frage nach: Wie gestalten Betriebsräte 
ihre Arbeit unter Wahrung eines hohen Mitbestim-
mungsanspruchs entsprechend der neuen Heraus-
forderungen?

Zu beobachten ist, dass sich Betriebsratsarbeit 
entlang von drei Ebenen verändert:

– Digitalisierung der Betriebsratsarbeit, einher-
gehend mit der Nutzung von Kollaborations-
tools und neuen Tools für eine direktere Kom-
munikation mit den Beschäftigten

– Nutzung von Elementen agiler Methoden für 
mehr Transparenz und einer höheren Effektivität

– Veränderung der Organisation der BR-Arbeit 
u. a. durch mehr Projektarbeit und häufigere Be-
arbeitung von Einzelfalllösungen

In der Folge der Organisationsentwicklung von BR-
Gremien entlang der beschriebenen Ebenen entwi-
ckelt sich eine strukturelle Personalpolitik auf Gre-
mienebene. Unter den Mitgliedern findet eine orga-
nisierte Themenspezialisierung statt, die unter Um-
ständen durch einen ausgearbeiteten Qualifizie-
rungsplan vorangetrieben wird.

Ein weiteres zentrales Ergebnis zeigt sich ent-
lang der Ausgestaltung der drei Ebenen, die eine 
modellhafte Clusterbildung zulassen. Allen gemein 
ist, dass die Ebene der Digitalisierung in allen Clus-
tern stetig vorangetrieben wird. Es finden sich viel-
fältige Digitalisierungsformate, die zum Teil sehr 
weitreichend die Arbeit der BR-Gremien durchzie-
hen. Unterschiede finden sich hingegen auf der 
Ebene der Anwendung agiler Methoden und der 
Ebene der Organisation. Die Cluster illustrieren ver-
schiedene Entwicklungsstadien in der Transforma-
tion betrieblicher Interessenvertretungen:

– Betriebsratsgremien des Cluster A zeichnen 
sich durch eine tendenziell traditionelle Ausge-
staltung der Interessenvertretungsarbeit aus. 
Herausforderungen der digitalen Transformation 
werden vornehmlich in der Ausgestaltung von 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen. 
Die Notwendigkeit einer Veränderung betriebs-
rätlichen Handelns wird zögerlich und zurück-
haltend diskutiert.

– Dem Cluster B sind Betriebsratsgremien zu -
geordnet, die nach neuen Gestaltungswegen  
für die Mitbestimmung suchen, Ideen entwi-
ckeln und diese bisweilen teilweise umgesetzt 
haben. Sie setzen sich mit Themen und Auswir-
kungen der digitalen Transformation ausein-
ander und bauen strukturiert Wissen hierüber 
auf. In allen Fällen wurde die Organisation der 
eigenen Arbeit hinterfragt, verändert und Ele-
mente agiler Methoden integriert. Auch im Aus-
tausch mit den Beschäftigten werden neue 
Tools und Methoden ausprobiert. Die Beziehung 
zum Arbeitgeber ist hingegen weitgehend tra-
ditionell angelegt, wobei in Einzelfällen auch 
hier neue Ausgestaltungsformen ausprobiert 
werden.

Zum Forschungsprojekt

https://www.imu-boeckler.de/de/suchergebnis-imu-
projekte-detailseite-21933.htm?projekt=2019-660-19

https://www.imu-boeckler.de/de/suchergebnis-imu-projekte-detailseite-21933.htm?projekt=2019-660-19
https://www.imu-boeckler.de/de/suchergebnis-imu-projekte-detailseite-21933.htm?projekt=2019-660-19
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– Das Cluster C beinhaltet Betriebsratsgremien, 
die in der Ausgestaltung ihrer Rolle und Haltung 
als Interessenvertretung neue und zum Teil un-
gewöhnliche Wege beschreiten, die sich bereits 
im betrieblichen Gefüge der Mitbestimmung 
verstetigt haben. Dahinter steht ein neues 
Selbst- und Rollenverständnis der Mitbestim-
mungsakteure. Beschäftigte werden direkter 
und konsequenter in die Betriebsratsarbeit und 
allgemein in Entwicklungsprozesse einbezogen.

Einblicke, wie genau diese Veränderungen ausse-
hen, geben die Betriebsräteportraits in Kapitel 3. Die 
Portraits fußen auf Erkenntnissen, die vor der Coro-
na-Pandemie im Rahmen des Forschungsprojektes 
entstanden sind. Dies ist insofern eine wichtige In-
formation, als dass sich die Corona-Situation als 
Katalysator für die Digitalisierung erweisen könnte, 
was sich beispielshaft anhand der tem porären Ge-
setzesänderungen zugunsten der Mitbestimmung 
zeigt. In weiteren Veröffentlichungen zum Projekt 
werden mögliche neue Dynamiken für die Entwick-
lung und Zusammenarbeit im Betriebsrat, ausge-
löst durch die Corona-Pandemie, aufgegriffen.

2 DIE DOPPELTE TRANSFORMATION 
VON BETRIEBSRÄTEN

Betriebsräte sind die gewählten Vertreter der Be-
schäftigten. Als Hauptaufgabe obliegt es ihnen, die 
Interessen der Belegschaft gegenüber dem Mana-
gement zu vertreten. Nach §  2 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes (BetrVG) sind sie bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe angehalten, die Interessen der Beleg-
schaft in Bezug zu denen des Unternehmens zu set-
zen und im Sinne beider zu agieren. Müller-Jentsch 
(2009, S. 161) spricht in diesem Zusammenhang von 
einer „Doppelloyalität“. Dies zeigt, in welch unter-
schiedlichen Sphären sich Betriebsräte bewegen: 
Sie müssen einerseits die Belegschaftsinteressen (er)
kennen und vertreten sowie diese andererseits vor 
einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund bewer-
ten können.

Das Aufgabenprofil von Betriebsräten ist vor 
dem Hintergrund der in den letzten Jahrzehnten 
anhaltenden wirtschaftlichen Entwicklungen kom-
plexer geworden. Als wichtigste Einflussfaktoren 
sind hier die Globalisierung, die rasante technische 
Entwicklung und die Schnelllebigkeit des Marktes 
zu nennen. Vor diesem Hintergrund sind Betriebs-
räte gefordert, Antworten auf immer komplexer 
werdende Fragen zu finden. Besonders die techni-
sche Entwicklung und die damit verbundene viel 
diskutierte Digitalisierung stellen die Betriebsräte 
wie die gesamte Arbeitswelt vor vielfältige Heraus-
forderungen.

Einhergehend mit diesen Entwicklungen sind 
Veränderungen hinsichtlich der Organisation von 

Arbeit festzustellen. Letztere wird vor dem Hinter-
grund einer zunehmenden Digitalisierung anders 
transformiert und gelebt. Allen voran steht dabei 
die Diskussion um die Auswirkungen der vierten in-
dustriellen Revolution, der sogenannten Industrie 
4.0. Dabei wird sich die zunehmende Digitalisierung 
nicht nur in der Produktion, sondern in sämtlichen 
Unternehmensabteilungen und besonders in den 
Verwaltungstätigkeiten auswirken (vgl. Boes et al. 
2018). Unternehmen können sich sowohl hinsicht-
lich ihrer Geschäftsmodelle und Organisationsstruk-
turen als auch hinsichtlich der von ihnen produzier-
ten Güter und Dienstleistungen digital transformie-
ren. Der Einzug der Digitalisierung zeigt sich dabei 
in einer veränderten Kommunikationsweise, bei der 
neue und kreative Arbeitsmethoden zum Einsatz 
kommen. Insbesondere die Fokussierung auf pro-
jektförmige Arbeitsformen lässt sich durch immer 
stärkere Verbreitung von agilen und kreativleiten-
den Methoden beobachten. Hier geht es im weites-
ten Sinne um die schnellere und eff  ektivere Projekt-
bearbeitung durch den Einsatz neuer Projektmetho-
den und Managementansätze. Erkennbar ist, dass 
mit dem Einzug dieser neuen Arbeitsmethoden ein 
neues Zeitalter in der Entwicklung von Organisatio-
nen begonnen hat, in der die „digitale Transformati-
on von Arbeit und Wirtschaft“ (Boes et al. 2018) in 
Organisationen zukünftig gestaltet wird.

Der Begriff Digitale Transformation wird in der 
Literatur und im Sprachgebrauch noch uneinheit-
lich benutzt (vgl. Schallmo 2016). Während Digitali-
sierung im ursprünglichen Sinne den rein techni-
schen Prozess der Umwandlung und Speicherung 
von analogen Informationen und beispielsweise 
papierförmigen Unterlagen in digitale Form be-
zeichnet, ist digitale Transformation als eine sub-
stanzielle Veränderung von (Unternehmens-)Struk-
turen, Geschäftsmodellen und Prozessen mittels 
digitaler Technologien zu verstehen. Bei Digitalisie-
rung bleiben Strukturen, Inhalte und Prozesse also 
weitestgehend gleich und werden lediglich durch 
digitale Hilfsmittel bzw. in digitaler Form durchge-
führt. Bei digitaler Transformation hingegen werden 
solche Strukturen, Inhalte und Prozesse mittels di-
gitaler Technologien reorganisiert oder auch gänz-
lich neu gestaltet.

2.1 Die Rolle der Sozialpartnerschaft  
in der digitalen Transformation

In einer Stellungnahme für die Enquêtekommission 
„Digitale Transformation der Arbeitswelt in NRW“ 
formuliert das WSI der Hans Böckler Stiftung we-
sentliche Punkte der Herausforderungen für die 
 Sozialpartnerschaft in der digitalen Transformation 
(vgl. Hassel et al. 2019).

Die größte Herausforderung für die Sozialpart-
nerschaft in Deutschland ist die seit mehr als 30 
Jahren sinkende Bindungskraft der Verbände und 
damit verbunden die sinkende Handlungsfähigkeit 
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in der Tarifpolitik, aber auch in der betrieblichen 
Mitbestimmung (vgl. Hassel/Schroeder 2018). Die-
se Entwicklung vollzieht sich unabhängig von den 
Herausforderungen der digitalen Transformation 
und setzte bereits in den 1980er Jahren ein. Sie re-
sultiert aus einer Vielzahl von Faktoren, angefan-
gen beim Strukturwandel zur Dienstleistungsöko-
nomie, einer zunehmenden Reorganisation von 
Unternehmen, beim Effekt der deutschen Wieder-
vereinigung und der Deregulierung des Arbeits-
marktes.

Damit die Sozialpartnerschaft eine produktive und 
problemlösende Rolle in der digitalen Transformation 
spielen kann, bedarf es einer grundsätzlichen politi-
schen und gesellschaftlichen Unterstützung der Ver-
bände bei der Ausübung ihrer Aufgaben.

Die speziellen Herausforderungen liegen in den 
Bereichen Arbeitsmarkt, Arbeitsqualität und Arbeits-
regulierung, Datenschutz sowie Rationalisierung 
von Arbeitsplätzen und Standardisierung von Ar-
beitsprozessen. Betriebsräte sind die Schlüsselak-
teure im Betrieb: Sie nehmen die Interessen der Mit-
arbeitenden auf, vertreten sie und kommunizieren 
sowohl die Bedenken der Beschäftigten als auch die 
Innovationsstrategien der Unternehmen.

2.2 Organisationsentwicklung von 
Betriebsratsgremien in der digitalen 
Transformation

Die Prozesse der digitalen Transformation in Unter-
nehmen haben erheblichen Einfluss auf die betrieb-
liche Mitbestimmung: Als gewählte Interessenver-
treterinnen und -vertreter sind Betriebsräte ange-
halten, Antworten auf Fragen zu den skizzierten 
wirtschaftlichen Entwicklungen zu finden, um die 
Belegschaftsinteressen wirkungsvoll zu vertreten 
und den Einzug der Digitalisierung mitzugestalten 
(Böker 2009, S. 22). Gemäß ihrer Verpflichtung zur 
Doppelloyalität agieren die Betriebsräte dabei in 
vielschichtigen Sphären: Zum einen gestalten sie 
den Wandlungsprozess eines digitalen Unterneh-
mens mit und sichern damit dessen Fortbestehen; 
zum anderen obliegt ihnen die Mitgestaltung der 
Arbeitsplätze mit dem Ziel der Arbeitsplatzsiche-
rung. Die strukturellen und kulturellen Veränderun-
gen der Arbeitswelt sowie die Gleichzeitigkeit und 
Wechselwirkungen der unterschiedlichen Themati-
ken, mit denen Betriebsräte konfrontiert sind, stel-
len die betriebliche Mitbestimmung vor neue und 
komplexe Herausforderungen.

Bedeutet die digitale Transformation für das Un-
ternehmen eine Entwicklung, die die gesamte Or-
ganisation betrifft, so lässt sich auch auf Ebene der 
betrieblichen Interessenvertretung eine Entwick-
lung beobachten. Vergleichbar mit der Transforma-
tion des Unternehmens vollziehen Gremien eben-
falls eine Transformation ihrer Arbeit: Während die 
Komplexität und Fülle an Themen hohes Fachwis-
sen benötigen, erfordern dynamische Entwicklun-

gen eine potenzielle Beschleunigung der Bearbei-
tung von Aufgaben und der Herbeiführung von 
Entscheidungen. Gleichermaßen gilt es, den Anfor-
derungen an rechtliche Rahmenbedingungen ge-
recht zu werden und die eigene Rolle als Akteur in 
der digitalen Transformation zwischen Schutz und 
Gestaltung zu definieren. In diesem Spannungsfeld 
entwickeln Betriebsratsgremien aktuell neue Mus-
ter der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung. 
Diese Anpassungs- und Entwicklungsleistung bleibt 
nicht auf der Ebene schlichter Anwendung neuer 
Methoden oder digitaler Techniken. Betriebsrats-
gremien durchlaufen einen Prozess der Organi-
sationsentwicklung, der eine systematische und 
gezielte Veränderung der Struktur und Kultur des 
Gremiums zur Folge haben kann. Dieser Prozess 
beschreibt die Herausforderungen einer doppelte 
Transformation von betrieblichen Interessenvertre-
tungen: die Gestaltung der Transformation auf Un-
ternehmensebene und die Gestaltung der Transfor-
mation betriebsrätlichen Handelns. Die Mitbestim-
mung bei der Unternehmenstransformation hat 
zum Ziel, Lösungen im Sinne der Beschäftigten 
und des Unternehmens im Rahmen der gesetzli-
chen Mitbestimmung zu gestalten, neue Gestal-
tungsfelder zu erschließen und die Mitbestimmung 
jenseits des BetrVG zu erweitern. Die Entwicklung 
der eigenen Gremienorganisation bedeutet die An-
wendung neuer Arbeitsmethoden, Medien und 
Kommunikationsformen, die Entwicklung von Re-
geln, Rollen und Funktionen sowie die Reflektion 
des Selbstverständnisses der eigenen Arbeit.

2.3 Die Ebenen der doppelten Transformation

Dabei ist die doppelte Transformation von Betriebs-
ratsgremien nicht als Ergebnis eines zwangsläufi-
gen Transformationsprozesses oder eines gar deter-
ministisch geprägten Vorgangs der Entwicklung von 
betrieblicher Interessensvertretung zu verstehen.

Treiber der digitalen Transformation und agiler 
Arbeitsformen im Unternehmen ist die Arbeitsge-
berseite. Die betriebliche Mitbestimmung tritt hier 
selten als Innovatorin auf. Die Transformation von 
Betriebsratsgremien verläuft daher in der Regel zu-
nächst reaktiv: Auslöser der Transformations- bzw. 
Entwicklungsbestrebungen der Betriebsratsgremi-
en sind Transformationsprozesse, die im Unterneh-
men angestoßen werden. Die digitale Transforma-
tion der Unternehmen wirkt als potenzielle Impuls-
sequenz auf die organisatorische Entwicklung von 
Betriebsratsgremien. Dies führt dazu, dass Betriebs-
räte sich reorganisieren und ihre Arbeit inhaltlich 
und organisatorisch umstrukturieren, damit sie trotz 
der sich verändernden Anforderungen weiterhin ef-
fektive Mitbestimmungsarbeit leisten können. Im 
Kontext der Mitgestaltung von betrieblicher Trans-
formation entstehen Impulse zur Veränderung und 
Weiterentwicklung der betrieblichen Interessenver-
tretung. Betriebsratsgremien entwickeln neue Kon-
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zepte der Arbeitsorganisation, der Ressourcennut-
zung und des Einsatzes von Methoden.

Die organisationale Entwicklung von Betriebs-
ratsgremien im Zuge der Transformation lässt sich 
auf drei Ebenen beobachten. Parallel zur digitalen 
Transformation auf Unternehmensebene zeichnet 
sich die Transformation der Betriebsratsgremien 
zunächst auf der Ebene der Digitalisierung ab. 
Diese kommt in der Betriebsratsarbeit in vielfacher 
Weise zum Ausdruck. Häufig wird – als eine Art 
Einstieg in den Veränderungsprozess – die Über-
führung von analogen Prozessen in digitale Tools 
genannt. Dazu gehören z. B. digitale schwarze Bret-
ter oder Informationen, die zuvor in analoger und 
nun in digitaler Form der Belegschaft bereitgestellt 
werden. Zur Digitalisierungsebene zählt allerdings 
auch der Einsatz sozialer oder digitaler Medien  
für die Kommunikation mit den Beschäftigten. Be-
triebsratsgremien treten durch Blogs oder per Vi-
deobotschaften mit der Belegschaft in Kontakt 
oder nutzen Tools wie „Mentimeter“, um z. B. bei 
Betriebsversammlungen in Form einer Umfrage 
eine direkte Rückmeldung via Smartphone zu be-
stimmten Themen zu erhalten. Aber auch in die Be-
triebsratsarbeit selbst werden zunehmend digitale 
Tools integriert. Mit Hilfe von SharePoint oder MS 
Teams wird die Datenverwaltung vereinfacht, die 
Erarbeitung und Bearbeitung von Inhalten organi-
siert und der Workflow in Ausschüssen, Projekt-
gruppen oder Betriebsrat-Teams vereinfacht. Dane-
ben entwickeln Gremien auch häufig sogenannte 
Betriebsrat-Wikis, in denen Informationen und In-
halte gebündelt und aktualisierbar für das gesamte 
Gremium bereitgestellt werden.

Neben der Ebene der Digitalisierung findet auch 
eine organisationale Entwicklung auf Ebene der 
Anwendung agiler Methoden statt. Diese Ebene 
der organisatorischen Entwicklung von Betriebs-
ratsgremien ist verstärkt in solchen Unternehmen 
zu beobachten, die sich aktiv mit dem Thema der 
Agilität beschäftigen. Scrum, LeanStartUp oder 
DesignThinking werden von Unternehmensseite 
eingesetzt und führen zum Teil zu erheblichen Ver-
änderungen der Organisationsstruktur. Auch hier 
fungieren die Initiativen der Arbeitgeberseite als 
Impulsgeber für die Veränderung der Gremienar-
beit. Durch die Einführung von z. B. Scrum in der 
Or  ganisation – zahl reiche Betriebe schließen hierzu 
sinnvollerweise Rahmenvereinbarungen oder Ein-
zelbetriebsvereinbarungen ab – kommen betriebli-
che Interessenvertretungen mit diesen Konzepten 
in Berührung und überführen Teile oder Fragmente 
der agilen Arbeitsweisen in die Betriebsratsarbeit. 
Hierbei geht es weniger um die Adaption eines agi-
len Mindsets, sondern eher um einen gezielten Ein-
satz einzelner agiler Methoden, die in der Regel 
zunächst erprobt werden. In einigen Fällen ist zu 
beobachten, dass diese Methoden nur einmalig 
oder kurzzeitig angewendet werden, sich aber 
nicht als fester Bestandteil in der Betriebsratsarbeit 
verstetigen.

Agile Methoden kommen in verschiedenen Kon-
texten zur Anwendung. Häufig werden Fragmente 
des Rahmenwerks Scrum für die interne Betriebs-
ratsarbeit eingesetzt und den eigenen Bedürf nissen 
angepasst: Die Durchführung von Dailies (=  täg-
liche, maximal 15-minütige Treffen aller anwesen-
den Gremienmitglieder, die zur gleichen Zeit am 
gleichen Ort stattfinden) sichern den kontinuierli-
chen Informationsfluss im Gremium, der Einsatz 
von Kanban-Boards strukturiert Arbeitsaufgaben 
und Zuständigkeiten, die regelmäßige Durchfüh-
rung von Retrospektiven unterstützt die interne 
Gremienentwicklung und fördert das gemeinsame 
Verständnis und den Zusammenhalt im Gremium. 
Aber auch in der Zusammenarbeit mit dem Arbeit-
geber kommen – häufig auf Initiative der Betriebs-
ratsgremien – agile Methoden zum Einsatz. Bei-
spielsweise werden Inhalte von Betriebsvereinba-
rungen in DesignThinking-Sprints zusammen mit 
dem Arbeitgeber erarbeitet, Dailies mit der Perso-
nalabteilung durchgeführt; oder gemeinsam mit 
der Abteilung Human Resources (HR) wird ein Pro-
duct Backlog erarbeitet, das die anstehenden ge-
meinsamen Aufgaben von Betriebsrat und HR prio-
risiert darstellt. Die nachhaltigste Form des Einsat-
zes agiler Methoden in der Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitgeber stellen sogenannte „agile Be-
triebsvereinbarungen“ dar, in denen Regelungsge-
genstände nicht unveränderbar geregelt sind, son-
dern bedarfsweise angepasst und ergänzt werden, 
wenn die Situation es erfordert und beide Betriebs-
parteien dem zustimmen.

Finden Veränderung auf Ebene der Digitalisie-
rung und des Einsatz agiler Methoden im Gremium 
statt und verfestigen sich diese, so initiiert dies im 
weiteren Verlauf eine Veränderung des Gremiums 
auf Ebene der Organisation selbst. Zu beobachten 
ist, dass die klassische Ausschussarbeit zu spezi-
fischen Fachthemen und zur Bearbeitung von Ein-
zelfalllösungen immer häufiger von Projektarbeit  
zu betrieblichen Veränderungs- oder Entwicklungs-
projekten flankiert wird, teilweise unter systema-
tischer Einbindung der Beschäftigten nach §  28a 
BetrVG. Betriebsratsgremien verändern die Zustän-
digkeiten für Themen und Arbeitsfelder mit dem 
Ziel, die Arbeitsbelastung auf alle Schultern des 
Gremiums zu verteilen. Die Vertiefung von Teamar-
beit und die Bearbeitung von Themen verlaufen 
nicht länger in klar abgegrenzten Ausschussstruk-
turen, sondern orientieren sich an Kernteams, die – 
je nach Bedarf und Kompetenz – von weiteren Gre-
mienmitgliedern situativ und zeitlich begrenzt un-
terstützt werden. Um die Transformation auf Unter-
nehmensebene zu begleiten und mitzugestalten, 
werden neue Arbeitskreise oder Ausschüsse gebil-
det (Arbeitskreis Agilität, Ausschuss Transformati-
on etc.), die sich schwerpunktmäßig mit den Her-
ausforderungen der digitalen Transformation ausei-
nandersetzen.

Diese Veränderungen auf den drei Ebenen der 
Transformation münden in einigen Gremien in eine 
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Reflektion der eigenen Mitbestimmungsarbeit: 
Neue Rollen im Gremium werden identifiziert, Ver-
haltensregeln verändern sich und auch das Selbst-
verständnis wird in einem gemeinschaftlichen Pro-
zess neu vermittelt. So entwickelt z. B. ein Betriebs-
rat in Anlehnung an das „Manifest für Agile Soft-
wareentwicklung“ (vgl. Beck et al. 2001) im Sinne 
einer Positionsbestimmung ein eigenes Agiles Ma-
nifest für seine Arbeitsweise.

Betriebsräte nehmen bei der Bewältigung und 
Gestaltung der digitalen Transformation eine Schlüs-
selposition ein. Die Befunde des Projektes zeigen, 
dass die digitale Transformation nicht nur mit erheb-
lichen Veränderungen und Anpassungsbemühun-
gen in Unternehmen und Betrieben einhergeht, son-
dern dass sich die Gremien der betrieblichen Inter-
essenvertretung selbst ebenfalls verändern und ent-
wickeln. Dies geschieht gleichermaßen massiv wie 
umsichtig, die Veränderungen reichen hier vom Ein-
satz digitaler Tools bis hin zur Entwicklung eines 
neuen Selbstverständnisses betriebsrätlichen Han-
delns.

3 NEUE GESTALTUNGSFORMEN 
BETRIEBSRÄTLICHER ARBEIT – 
BERICHTE AUS DER PRAXIS

Betriebsräte schildern einheitlich, dass die allgemei-
ne Schnelllebigkeit und zunehmende Komplexität 
vieler Themen seit einigen Jahren zu einer deutli-
chen Termindichte und -verflechtung führen. Deckte 
früher ein Ausschuss einen Themenbereich ab, be-
rühren heute manche Themen mehrere Ausschuss-
bereiche. Projektarbeit rückt in den Vordergrund. 
Betriebsratsarbeit wird deutlich häufiger über Termi-
ne gesteuert, so dass ein höherer Aufwand für Koor-
dination und Abstimmung entsteht.

Doch wie stellen Betriebsräte sicher, dass trotz 
dieser Veränderungen und gestiegenen Herausfor-
derungen Betriebsratsarbeit nicht an Einfluss und 
Qualität verliert? Wie kann der Mitbestimmungsan-
spruch gewahrt bleiben? Die anschließenden Por-
traits geben praxisnahe Einblicke, wie Betriebsräte 
ihre Arbeit im Sinne der doppelten Transformation 
reorganisieren und welche Methoden und Tools zur 
Unterstützung eingesetzt werden.

Mitbestimmungsportal
Betriebsratsarbeit in der Transformation 

https://www.mitbestimmung.de/html/ 
darum-geht-s-14500.html [16.7.2020].

3.1 Die digitale Transformation der 
DB Systel GmbH – Anregungen für neue 
Gestaltungsmomente in der 
Mitbestimmung

Die Transformation gestalten – bei der DB Systel 
GmbH wird die bisherige Arbeitsorganisation zu 
 einer selbstlernenden Netzwerkorganisation um  - 
gebaut. Die Ursache dieser bisweilen radikalen 
Entscheidung lag in der äußeren Wahrnehmung. 
Innerhalb des DB-Konzerns wurde DB Systel 
nicht als Partner und Gestalter der Digitalisie-
rung wahrgenommen. Mit der Neuausrichtung 
sollte sich das ändern und damit DB Systel zu-
kunftsfest gemacht werden.

Für den Gesamtbetriebsrat stand fest: Diese Re-
organisation wollte man nicht nur begleiten, 
sondern prägen und aktiv gestalten. Die Mitbe-
stimmung erfährt dabei eine neue Gestaltungs- 
und Denkweise. Ausdruck dessen ist die selbst-
lernende Betriebsvereinbarung.

3.1.1 Das Unternehmen
Die DB Systel GmbH ist als Serviceanbieter in den 
Bereichen der Informations- und Telekommunika-
tion aktiv. Als hundertprozentige Tochter der Deut-
schen Bahn AG positioniert sich DB Systel als Vor-
denker der Digitalisierung und treibt diese in allen 
Gesellschaften voran. An den Standorten Frankfurt, 
Berlin und Erfurt mit insgesamt 5.000 Beschäftig-
ten werden der Prozess der digitalen Transforma-
tion und der Übergang in die neue Arbeitswelt 
breitflächig vorangetrieben.

Die DB Systel besteht aus drei Wahlbetrieben in 
Berlin (ca. 600 Beschäftigte), Erfurt (ca. 450 Beschäf-
tigte) und Frankfurt (ca. 4.000 Beschäftigte) und bil-
det aus deren Betriebsräten einen Gesamtbetriebsrat.

3.1.2 Hintergrund: Demokratische 
Organisationsentwicklung

Dem Entschluss zur Transformation ging ein demo-
kratischer Prozess voraus, mit dem ebenfalls Neu-
land bei DB Systel betreten wurde. Der vergangenen 
Praxis entgegen sollte die Organisationsentwicklung 
diesmal bottom-up erfolgen: Entscheidun gen sollten 
nicht mehr von Führungskräften getroffen werden, 
sondern – nach Öffnen von Hierarchieebenen – von 
den Beschäftigten, bei möglichst hoher Beteiligung. 
Der Wunsch nach einer tiefen Veränderung war  
weit verbreitet. Dies verdeutlicht die vergleichsweise 
hohe Zahl an Teil nehmenden der Organisationsent-
wicklungsgruppen. Hieraus entwickelten sich zahl-
reiche Verbesserungsvorschläge, z. B. die Abschaf-
fung der Leistungsbeurteilung. Auch entstand hier-
aus der Beschluss, die Arbeitsorganisation in selbst-
organisierte Teams umzubauen, was in die radikale 
Neugestaltung von DB Systel mündete.

https://www.mitbestimmung.de/html/darum-geht-s-14500.html
https://www.mitbestimmung.de/html/darum-geht-s-14500.html
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3.1.3 Die Netzwerkorganisation
Mit der Transformation wird DB Systel in eine neue 
Welt der Arbeitsgestaltung und -organisation ge-
führt. Es soll eine Netzwerkorganisation entstehen, 
in der Beschäftigte in selbstorganisierten, agilen 
Teams nach der Scrum-Methode arbeiten. Ein Team 
besteht dabei aus einem Agility Master, einem Pro-
duct Owner und dem Umsetzungsteam. Im Mittel-
punkt der neuen Arbeitsweisen stehen die agilen 
Grundprinzipien: Selbstorganisation, Selbststeue-
rung und Selbstregulierung. Dadurch wird ein 
komplett neues Verständnis von Führung und Parti-
zipation erforderlich.

Scrum
Scrum ist eine Projektmanagementmethode. 
Sie stammt ursprünglich aus der Softwareent-
wicklung. Produkte werden zyklisch unter ho-
her Beteiligung des Kunden entwickelt.

3.1.4 Vorbereitungen des Betriebsrats
Der Gesamtbetriebsrat stand den Diskussionen um 
die Veränderungen von Beginn an offen gegenüber 
und gestaltete proaktiv mit. Dass DB  Systel sich 
grundsätzlich verändern muss, um künftig im DB-
Konzern als kompetenter Partner bei der Gestal-
tung der Digitalisierung zu gelten, spiegelte sich im 
Meinungsbild der Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte wider. Zugleich wurde der Anspruch formu-
liert, die Entwicklungen eng und proaktiv mitzuge-
stalten, um letztendlich gute Regularien zum 
Schutz der Beschäftigten zu vereinbaren.

Der Betriebsrat bereitete sich selbst auf die neu-
en Thematiken vor, indem er sich bewusst mit ih-
nen auseinandersetzte und Fachwissen aufbaute: 
Seminare zu agilen Methoden wurden besucht, sich 
mit anderen Unternehmen ausgetauscht und in ei-
ner betriebsratsinternen Tagung eine eigene Posi-
tionsbestimmung durchgeführt. Dabei wurde fest-
gelegt, welche Themen im Transformationsprozess 
eine wichtige Rollen spielen und daher ausgestaltet 
werden müssen. Beispielsweise war es den Be-
triebsräten ein Anliegen, dass Beschäftigte freiwil-
lig in die neue Arbeitsorganisation übergehen. Eini-
ge Betriebsräte ließen sich extra zum Change Ma-
nagern ausbilden. Auch organisatorisch richtete 
sich der Betriebsrat nach den Veränderungen aus, 
indem der „Trafo-Ausschuss“ gegründet wurde.

Change Management
Change Management ist die „laufende Anpas-
sung von Unternehmensstrategien und -struktu-
ren an veränderte Rahmenbedingungen“ (www.
wirtschaftslexikon.gabler.de) der Umwelt. Der 

Change Manager ist für die strategische und 
planungsvolle Umsetzung der Veränderungen 
zuständig.

3.1.5 Sozialpartnerschaft neu gestalten: 
Prinzipien und Grundannahmen

Markant für DB  Systel ist: Mit der Transformation 
wurde nicht nur die grundsätzliche Arbeitsgestal-
tung und eigenständige Festlegung der Arbeitsme-
thoden neu ausgelegt, sondern auch die betriebli-
che Gestaltungs- und Aushandlungsweise zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat. Neue Wege der Mitbe-
stimmung und Formen der sozialpartnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Prinzipien und 
Grundannahmen lagen dem zugrunde:

Prinzip Gestaltungswille Seitens des Betriebs-
rats bestand ein proaktiver Gestaltungswille hin-
sichtlich der Frage: Wie sollte Führung künftig 
organisiert werden? Eigene Vorstellungen soll-
ten nicht zuletzt zur Beschäftigungsabsicherung 
eingebracht werden.

Grundannahme Vertrauen Die Beschäftigten 
wurden zwar umfangreich an den Veränderungs-
prozessen beteiligt; dennoch besteht die große 
Herausforderung darin, dass sie ihnen auch ver-
trauen. Um Widerständen und Misstrauen entge-
genzuwirken, ist es aus Sicht des Arbeitgebers 
wichtig, dass der Betriebsrat die Veränderungen 
mitvertritt und mitbestimmt. Voraussetzung hier-
für sind transparenter Informationsfluss und ein 
beidseitiger Gestaltungsprozess. Nur so kann 
eine höhere Akzeptanz seitens der Beschäftigten 
erreicht werden. Die Kommunikation war daher 
sehr offen. Dies zeigt sich u. a. daran, dass ein 
Mitglied des Gesamtbetriebsrats immer dabei 
war, wenn der Arbeitgeber sich extern über 
Transformation informierte, indem er beispiels-
weise ein anderes Unternehmen besuchte.

Grundannahme: Transformation erfordert neue 
Aushandlungsprozesse 
Eine weitere Grundannahme resultiert aus der 
Transformation als neuem Verhandlungsgegen-
stand. Es bestand die Überzeugung, dass die bis-
herigen Aushandlungsprozesse nicht mehr mit 
dem Transformationsprozess vereinbar sind. Die 
Transformation als solche ist ein stetiger Prozess. 
Das bedeutet: Es gibt keine finale Vorstellung da-
von, wie eine umgesetzte Transformation tat-
sächlich aussehen wird. Sie ist geprägt von ei-
nem ständigen Lernprozess, wo Erfahrungen in 

www.wirtschaftslexikon.gabler.de
www.wirtschaftslexikon.gabler.de
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wiederum neue Veränderungen münden. Der 
Prozess muss fortwährend begleitet und auf 
eventuelle Regelungsbedürfnisse geprüft wer-
den; es gilt, flexibel auf Entwicklungen zu reagie-
ren. Dass im Vorfeld umfängliche Regelungen für 
den Prozess ausgearbeitet werden, erschien nicht 
praktikabel. Daraus wurde die Idee der  offenen, 
selbstlernenden Betriebsvereinbarung geboren.

Es lag demnach die beiderseitige Vorstellung und 
Überzeugung vor: Die Transformation in eine selbst-
organisierte Organisation kann nur gelingen, wenn 
diese sozialpartnerschaftlich auf Augenhöhe und 
unter Nutzung flexiblerer Kommunikations- und Ver- 
handlungsprozesse erfolgt. Der Betriebsrat schil-
dert, von Beginn an sei die Mitbestimmung im Kon-
text dieser Veränderungen anerkannt und wert-
geschätzt worden. Ausdruck dieser sozialpartner-
schaftlichen Grundhaltung ist die selbstlernende 
Gesamtbetriebsvereinbarung namens „Rahmenver-
einbarung über die Gestaltung der Transformation 
der DB  Systel GmbH in die selbstorganisierte Ar-
beitswelt und das Arbeiten in der selbstorganisier-
ten Arbeitswelt (RGBV Trafo 3.0)“.

„ In dem Sinne versteht sich diese GBV nicht als 
eine Verabschiedung aus der Mitbestimmung, son-
dern – im Gegenteil – als Weiterentwicklung und 
Neuinterpretation der Arbeitsbeziehungen in der 
selbstorganisierten Arbeitswelt auf der Grundlage 
des BetrVG. 
(Präambel, GBV Trafo 3.0)

3.1.6 Die selbstlernende 
Betriebsvereinbarung als flexibles 
Gestaltungsinstrument

Die selbstlernende Betriebsvereinbarung Trafo re-
guliert die Transformation und das Arbeiten in einer 
selbstorganisierten Arbeitswelt. Bei der GBV han-
delt es sich um eine Rahmenvereinbarung, die pro-
aktiv vom Betriebsrat angestoßen und entwickelt 
wurde. Das Besondere an ihr ist der iterative An-
passungsprozess. Entsprechend der Erfahrung in 
der Anwendung und der Entwicklungen im Unter-
nehmen wird die GBV regelmäßig überarbeitet. 
Das bedeutet: Die Regelungsgegenstände der GBV 
Trafo sind nicht unveränderbar geregelt; sie werden 
bedarfsweise angepasst und ergänzt, wenn es die 
Situation erfordert und beide Seiten dem zustim-
men. In der GBV ist festgehalten, dass die Betriebs-
parteien sich verpflichten, Verhandlungen aufzu-
nehmen, sobald einer der beiden Vertragspartner 
Bedarf anzeigt. Aktuell ist die vierte Version der 
GBV in Kraft, die fünfte wird verhandelt.

„ Die GBV beinhaltet nicht jeden Fall, der eventuell 
in Zukunft mal auftreten kann. Sie beinhaltet den 
jetzigen Stand. Zukünftige Fälle werden zukünftig 
erfasst. 
(Agility Master)

Inhaltlich ist in der GBV der Transformationspro-
zess ganzheitlich geregelt. Neben den grundsätz-
lichen Prinzipien Selbstorganisation, Selbststeue-
rung und Selbstregulierung sowie neben der Be-
schreibung von Organen und Rollen der Transfor-
mation (z. B. Agility Master) sind Regelungen für 
den Aufbau von Teams und Beteiligungsrechte des 
Betriebsrats festgelegt.

Die Interessenvertretung nimmt eine entschei-
dende Rolle im Transformationsprozess ein. Dies 
wird deutlich, wenn man Akteure der Arbeitgeber-
seite hierzu befragt. Es wird betont: Ohne die Of-
fenheit des Betriebsrates, Mitbestimmung neu zu 
gestalten, könne eine Transformation nicht gelin-
gen. Dies liegt neben den genannten Grundannah-
men daran, dass der Entwicklungsprozess Schwe-
bezustände erfordert, in denen bestimmte Organi-
sationsveränderungen getestet werden, bevor sie 
den regulativen Mitbestimmungsweg gehen. Bei-
spielsweise entspricht der Übergang einer Mitar-
beiterin in ein anderes Team formal gesehen einer 
Versetzung und wäre damit zustimmungspflichtig. 
Damit aber die Zusammenarbeit in den Teams zu-
nächst ausprobiert werden kann, wird dieser Zu-
stand zunächst toleriert, bis die Versetzung endgül-
tig ist. Der Betriebsrat kann jedoch für Teamwech-
sel dieser Art jederzeit die Mitbestimmung einfor-
dern, wenn er den begründeten Eindruck gewinnt, 
dass dadurch Nachteile für Mitarbeiter entstehen.

„ Wenn der Betriebsrat nicht mitspielt, kannst du 
es vergessen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle.
 (Senior Coach)

3.1.7 Fazit
Das Beispiel von DB Systel demonstriert, wie sich 
Mitbestimmung unter Einfluss der Transformation 
verändert. Neue Wege der Mitbestimmung werden 
beschritten – geprägt von einer selbstlernenden 
Betriebsvereinbarung, einem vertrauensvollen Vor-
gehen bei mitbestimmungspflichtigen Prozessen 
und einer gemeinsamen Organisationsentwicklung.

Der Transformationsprozess bei DB Systel wird 
sich noch über mehrere Jahre erstrecken. Es ist ein 
anhaltender Prozess, bei dem viele Gestaltungsan-
sätze noch offen sind und bei dem zukünftig Lö-
sungen im Sinne der Beschäftigten gefunden wer-
den müssen. Die Betriebsvereinbarung wird als In-
strument genutzt, um die Interessen der abhängig 
Beschäftigten rechtsverbindlich und vertraglich ab-
 zusichern. Die Verhandlungsweise wurde an die 
veränderten Erfordernisse der Transformation an-
gepasst. Die Vorgehensweise der Mitbestimmung 
wurde flexibilisiert. Für die Betriebsräte entsteht 
dadurch eine permanente Gestaltungsaufgabe. Sie 
erfordert, die organisationalen Vorgänge ständig zu 
beobachten und (neu) auszuhandeln. Für den Be-
triebsrat ist dieses Vorgehen eine logische Konse-
quenz und Ausdruck einer veränderten, modernen 
Mitbestimmung.
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„ Die selbstlernende Betriebsvereinbarung stellt 
eine große Veränderung in der Mitbestimmung dar. 
(Gesamtbetriebsratsvorsitzender)

3.2 Ein Agiles Manifest für den Betriebsrat – 
Einblicke in Transformationsmomente von 
Betriebsräten der Hermes Germany GmbH 

Vor rund drei Jahren traf das Management eine 
wegweisende Entscheidung: Hermes Germany 
sollte sich im Zuge der digitalen Transformation 
zu einem agilen Unternehmen entwickeln. Da-
hinter verbergen sich tiefgehende Veränderun-
gen: Neue Geschäftsfelder sollen erschlossen, 
die Arbeits- und Verhaltensweisen im Zuge ei-
nes Kulturwandels neu interpretiert, die Arbeits-
organisation neu aufgestellt und ebenso neue, 
agile Arbeitsmethoden eingeführt werden. Ein-
her geht dies mit einem großen Haltungswan-
del: Hierarchien sollen abgebaut und Beschäf-
tigte selbstbestimmt und selbstorganisiert arbei-
ten.

Der Betriebsrat setzt sich mit den Veränderun-
gen auseinander und gestaltet seine eigene Ar-
beitsorganisation teilweise um. In einer Positi-
onsbestimmung schreibt das Gremium für seine 
Arbeitsweise ein eigenes „Agiles Manifest“. 
Auch im direkten Austausch mit dem Arbeitge-
ber und Beschäftigten werden neue Methoden 
ausprobiert.

3.2.1 Das Unternehmen
Hermes Germany bildet zusammen mit zehn weite-
ren Unternehmen die Hermes Europe GmbH. Her-
mes Europe selbst ist ein weltweit tätiges Logistik-
unternehmen, das als Tochterunternehmen zur 
Otto Group gehört. In dieser wurde 2015 der Be-
schluss zur konzernweiten Transformation gefasst. 
Die Zentrale von Hermes Germany befindet sich in 
Hamburg, wo 1.200 Personen beschäftigt sind. Der 
Betriebsrat in Hamburg setzt sich aus 15 Mitglie-
dern zusammen. Die drei Freistellungen verteilen 
sich auf vier Personen.

3.2.2 Kulturwandel 4.0 in der Otto Group
Der Entschluss zur Transformation wurde 2015 im 
Konzern der Otto Group getroffen. Mit der Neuaus-
richtung sollen eine höhere Kundenorientierung 
und Effektivität erreicht werden. Unter dem Begriff 
Transformation sind zahlreiche Maßnahmen und 
Neuausrichtungen zu verstehen: unter anderem 
werden Geschäftsfelder neu und enger an Kunden-
wünschen ausgerichtet und interne Strukturen 
besser aufeinander abgestimmt. Die Transformati-
on der Otto Group beinhaltet zudem einen groß an-
gelegten Kulturwandel, durch den neue Arbeits- 

und Verhaltensweisen forciert werden. Beschäftig-
te sollen selbstbestimmt und selbstorganisiert ar-
beiten, was mit einem Abbau von Hierarchien und 
Distanzen in der Aufbauorganisation einhergeht. 
Als eine Folge hieraus wurde die weitere Verbrei-
tung und Anwendung agiler Methoden sowie das 
Arbeiten in crossfunktionalen Teams angestrebt.

In der Zentrale von Hermes Germany sind kon-
krete Auswirkungen dieser Veränderungen beispiel-
haft zu erkennen in der Diskussion um Führungs-
kräfte. Deren Rolle verändert sich durch mehr Ei-
genverantwortung der Beschäftigten in doppelter 
Hinsicht: Einerseits reduziert sich die Notwendigkeit 
von Führungskräften, weswegen man sich 2018 so-
zialverträglich von 70 Führungskräften trennte. An-
derseits entsteht ein neues Verständnis von Füh-
rung. Um dieses Verständnis zu konkretisieren, initi-
ierte der Betriebsrat 2019 eine Diskussion über Krite-
rien für gute Führung.

3.2.3 Integration agiler Grundhaltungen:  
das Agile Manifest des Betriebsrates

Grundsätzlich trägt der Betriebsrat die neue Aus-
richtung des Unternehmens mit. Er sieht hierin vie-
le Chancen. Gleichwohl werden die Veränderungen 
kritisch hinsichtlich der Auswirkungen für die Be-
schäftigten hinterfragt. Vor dem Hintergrund der 
unternehmerischen Veränderungen zeigte sich das 
Gremium nicht nur offen für agile Denkweisen und 
flexiblere Handlungsprinzipien, sondern integriert 
diese als Wertegefüge in seine Arbeit. Ausdruck 
dessen ist das sogenannte Agile Manifest des Be-
triebsrates.

Retrospektive
Die Retrospektive ist ein Element der Scrum-
Methode. In ihr wird die Arbeitsweise des 
Teams reflektiert und Verbesserung erarbeitet.
Mehr Informationen unter  

www.scrumguides.org

In einer betriebsratsinternen Retrospektive unter 
Anleitung eines agilen Coaches aus der IT-Abteilung 
setzte sich das Gremium mit den Handlungsweisen 
und Prinzipien der eigenen Arbeit auseinander. Ver-
abschiedet wurde eine Positionsbestimmung, in der 
Prinzipien betriebsrätlicher Haltungs- und Arbeits-
weisen festgelegt sind. Die Prinzipien sind als Agiles 
Manifest in Anlehnung an das Agile Manifest der 
Softwareentwicklung festgehalten. Nicht nur im Na-
men, sondern auch im Inhalt sind die Einflüsse eines 
agilen Werteverständnisses erkennbar. Nachfolgend 
sind die Prinzipien aufgeführt, die als Leitsprüche 
verstanden werden können:

– Flexible Ziele anstreben  
MEHR ALS befolgen  eines Plans

www.scrumguides.org
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– In Lösungen denken  
MEHR ALS Recht und Prinzipien, starre Stand-
punkte vertreten, in  alten Strukturen denken 
und handeln

– Auf Vertrauen bauen  
MEHR ALS allumfassende  Regelungen und in 
Vorurteilen denken

– Verständnis für den Gesprächspartner aufbrin-
gen und eine wertfreie, sachliche Haltung ein-
nehmen  
MEHR ALS Emotionen und Leidenschaft

– Verlässliche Einigungen  
MEHR ALS sich wieder holende Diskussionen

– Authentisch Handeln für die BR-Rolle  
MEHR ALS persönliche Meinung vertreten

Das Agile Manifest stellt den Aufbruch in der be-
triebsrätlichen Arbeit anschaulich dar. Zu erkennen 
ist, dass ein sachlicher Bezug zur Betriebsratsrolle 
und in den Diskussionen mit den Gesprächspart-
nern erreicht werden soll. Zudem werden keine 
starren Pläne, sondern flexiblere Ziele angestrebt. 
Das Agile Manifest soll vor allem eines bewirken: 
Die Interessen der Beschäftigten sollen wirkungs-
voller vertreten werden und absolut in den Mittel-
punkt rücken, persönliche Meinungen hingegen 
bewusst in den Hintergrund. Dahinter verbirgt sich 
der agile Grundgedanke, wonach sich die Arbeits-
weise komplett nach den Wünschen und Bedürf-
nissen des Kunden ausrichtet. Das Manifest wurde 
in der Zentrale beworben und öffentlich gemacht. 
In der nächsten Retrospektive sollen die Inhalte 
überprüft und überarbeitet werden. Auch dieses 
iterative Vorgehen zeigt das agile Werteverständ - 
nis der Interessenvertretung. Nachfolgend werden 
Veränderungen des Betriebsrates in seiner eigenen 
Arbeitsweise sowie in der Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitgeber und der Kommunikation mit den 
Beschäftigten erläutert.

Wer mehr wissen möchte
https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html 
[12.09.2020]

Betriebsrätliche Arbeit neu organisiert
Seit 2016 sind neue methodische Einflüsse in der 
Betriebsratsarbeit zu erkennen. Zeit zur Reflexion 
der eigenen Arbeit nimmt sich der Betriebsrat in ei-
ner jährlichen, mehrtägigen Strategietagung und in 
Retrospektiven. Die eigene Zusammenarbeit wird 
in einem offenen Prozess thematisiert, mögliche 
Verbesserungen werden besprochen.

Die betriebsratsinterne Dokumentation- und Kom-
munikation findet nun fast ausschließlich über die 
Software MS Teams statt. Zwei wesentliche Vorteile 
werden für die Nutzung des Tools gesehen: Zum ei-
nen ist der Zugang auf MS Teams durch einen per-

sönlichen Zugang besser geschützt als gängige E-
Mail-Konten – gerade bei sensiblen Betriebsratsda-
ten ein wichtiges Kriterium. Zum anderen wird in 
dem Tool die Möglichkeit gesehen, die Kollaboration 
zwischen freigestellten und nichtfreigestellten Be-
triebsräten zu verbessern. Letztere können sich di-
rekt über aktuelle Geschehnisse und Entwicklungen 
informieren. Dies ist insbesondere bei zunehmender 
mobiler Arbeit ein wichtiges Kriterium.

Microsoft Teams
Teams (Microsoft Teams) ist ein Programm 
von Office 365: eine virtuelle Plattform, die 
verschiedene Kommunikationsformen kombi-
niert, z. B. Austausch von Dateien, Terminko-
ordination, Videokonferenzen.

MS Teams wird auch bei der Integration der agi-
len Methode Kanban benutzt. Statt auf den sonst 
üblichen Boards werden die Kanban-Themen in 
MS Teams über Planer dargestellt und die verschie-
denen Fortschritte des Betriebsrates und verschie-
dener Arbeitsgruppen digital aufbereitet.

Kanban
Kanban ist eine agile Methode. Ein Kanban-
Board wird zum Aufgabenmanagement ein-
gesetzt.

Eine grundsätzliche organisatorische Neuauf-
stellung wird seit April 2015 praktiziert. Fachthe-
men werden mit Mandat des Gremiums in Arbeits-
gruppen bearbeitet. Mit dem Mandat wird ein ein-
deutiger Arbeitsauftrag benannt. Hierdurch werden 
zum einen die Arbeit und fachspezifische Verant-
wortung auf mehr (auch nichtfreigestellte) Betriebs-
ratsmitglieder verteilt; zum anderen wird die Vorbe-
reitung von Themen aus den Betriebsratssitzungen 
ausgegliedert.

Interessenvertretung und Arbeitgeber teilen 
neue Informations- und Kommunikationsbasis
Entsprechend der agileren Gestaltung des Unter-
nehmens und des Betriebsrates wurde ebenso der 
Austausch zwischen den Betriebspartnern neu aus-
gerichtet. Ziel ist ein intensiverer und frühzeitigerer 
Austausch als bisher. Dies soll bewirken, dass die 
jeweils andere Partei über aktuelle Themen infor-
miert ist und mit Vorlauf eigene Positionen ausar-
beiten kann. Abstimmungsprozesse und Verhand-
lungen werden so beschleunigt. Dass der Betriebs-
rat umfassend informiert und einbezogen ist, be-
gründet sich auch durch eine aktive Duldung agiler 
Arbeitsweisen. Diese toleriert der Betriebsrat be-
wusst und verzichtete zunächst auf eine Betriebs-

https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
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vereinbarung. Zunächst soll abgewartet werden, 
wie sich die Beschäftigungsbedingungen hierunter 
entwickeln.

Zudem wurde ein gemeinsames Kanban-Board 
angelegt. Mit dessen Hilfe legen die Betriebspartei-
en (im sogenannten Backlog) Themen fest, die in 
naher Zukunft bearbeitet werden, und priorisieren 
diese. Dieses Vorgehen ist zwar durchaus voraus-
setzungsvoll, aber auch vielversprechend: Man ei-
nigt sich auf Themen, zu denen bald Diskussionen 
und ggf. Verhandlungen stattfinden.

Zwischen Vertreterinnen und Vertretern des Be-
triebsrates und der Abteilung Human Resources fin-
den zwei Standups pro Woche statt: am Tag vor 
und nach der regulären Betriebsratssitzung. In den 
15-minütigen Treffen werden ausschließlich Sach-
informationen ausgetauscht, auf inhaltliche Diskus-
sionen wird verzichtet. Ergeben sich im Standup 
Themen, die einer tieferen Klärung bedürfen, werden 
in der Regel gleich Gesprächstermine vereinbart.

Als zusätzliche Maßnahme wurde der Prozess 
um die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaß-
nahmen (§ 99 BetrVG) komplett digitalisiert.

Kommunikation mit den Beschäftigten
Als weitere Ebene der betriebsrätlichen Neuausrich-
tung ist eine veränderte Kommunikation mit den 
Beschäftigten zu nennen. Entsprechend der bereits 
beschriebenen Prinzipien des Agilen Manifests fin-
den eine direkte Kommunikation und Beteiligung 
statt. Beschäftigte sollen öfters Einblicke in die Ar-
beit ihrer Interessenvertretung erhalten. Als eine 
Maßnahme wurde beschlossen, statt der Betriebs-
ratszeitschrift künftig einen Blog zu betreiben. Hier-
in wurde der Vorteil gesehen, dass unmittelbar und 
einfacher zu betrieblichen Veränderungen oder Vor-
kommnissen Stellung genommen werden kann. 
Ebenso wurde das Format der Betriebsversamm-
lung zum Teil geändert. Zum Einsatz kommt nun 
das Tool Mentimeter, worüber die Beschäftigten 
live zu bestimmten Themen abstimmen können. Ne  - 
ben den üblichen mehrstündigen Betriebsversamm-
lungen gibt es nun auch 30-minütige Treffen im 
Standup-Format, wo knapp und sachlich über ein 
bestimmtes Thema berichtet wird.

3.2.4 Fazit
Die Veränderungen der betriebsrätlichen Arbeit in 
der Hermes-Zentrale sind vielfältig. In vier Strän-
gen wird gezeigt, wie sich die Arbeitsgestaltung 
und -organisation unter Transformationsbewegun-
gen verändern kann. Im Mittelpunkt stehen dabei 
eine bessere Ressourcengestaltung, die Neuorien-
tierung der Betriebsratsarbeit, mehr Beteiligung der 
Beschäftigten und ein gesteigerter Austausch mit 
der Arbeitgeberseite. Arbeitsorganisatorische Ver-
änderungen werden zunächst toleriert und beob-
achtet. Hinter allen Strängen verbergen sich ein 
verändertes Verständnis und eine veränderte Hal-
tung der eigenen Betriebsratsrolle. Die Betriebsräte 
von Hermes zeigen, wie Betriebsratsarbeit unter 

einem agilen Mindset neu ausgerichtet werden 
kann.

3.3 Agile Methoden für die Betriebsratsarbeit 
– die Betriebsräte der enercity AG 
reflektieren sie für ihre eigene Arbeit

Die Energiebranche und die Arbeitswelt verän-
dern sich rasant. Sowohl die gesellschaftlichen 
Diskussionen zu relevanten Themen wie Klima-
politik und Energiewende als auch der 2011 be-
schlossene Atomausstieg erhöhten deutlich den 
Druck, neue Produkte und Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Die Notwendigkeit zur Veränderung 
ist bei enercity deutlich zu spüren. Das Unter-
nehmen befindet sich zwar erst am Anfang ei-
nes radikalen Umbruchprozesses, die Verände-
rungen sind jedoch bereits heute deutlich wahr-
nehmbar. Es wurde eine strategische Umorga-
nisation ausgerufen, die eine Neuausrichtung 
des Unternehmens im Hinblick auf erneuerbare 
Energien und Digitalisierung erleichtern soll. Ein 
Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von neuen 
Geschäftsfeldern und -modellen. Unterstützt 
wird dies durch verschiedene weitere Erneue-
rungen: etwa die Einführung einer Digitalisie-
rungsabteilung, eines Transformationsmanage-
ments, agiler Methoden zur Arbeitsgestaltung 
und eines Labs, in dem hierarchiefrei New-Work-
Themen entwickelt werden. Um die Beschäftig-
ten abzusichern und deren Vertrauen gegenüber 
den Verän derungen zu wecken, wurde ein Haus-
tarifvertrag über den Ausschluss betriebsbe-
dingter Kündigungen und die Betriebsvereinba-
rung „Jobperspektive“ abgeschlossen. Letztere 
greift, wenn sich Arbeitsplätze verändern oder 
gar wegfallen. Die Beschäftigten werden dann 
entsprechend qualifiziert: Sie erlernen die Fähig-
keiten, die es ihnen ermöglichen, eine andere 
Tätigkeit bei enercity auszuüben.

Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben 
den bisherigen Wandlungsprozess proaktiv be-
gleitet. Doch genügen die derzeitigen Struktu-
ren, wenn die Transformation fortschreitet? Wie 
können auch in Zukunft starke Mitbestimmungs-
strukturen sichergestellt werden? In drei Tagun-
gen hat sich das Gremium mit agilen Methoden 

New Work
New Work beschreibt übergeordnet neue Arbeitsweisen in Zei-
ten einer globalen und digitalen Arbeitswelt. Dabei schwingen 
auch aktuelle kulturelle Gesellschaftsdiskurse mit wie z. B. die 
zukünftige Vereinbarung und Gestaltung von Arbeit und Leben.
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auseinandergesetzt. Dabei wurden die agilen 
Methoden Scrum, Kanban und Design Thinking 
von zwei Seiten beleuchtet: Auf der einen Seite 
wollte das Gremium über mögliche Auswirkun-
gen und Konsequenzen für die Beschäftigen in-
formiert sein. Welche Chancen und Risiken soll-
ten bedacht werden? Wie genau verändert sich 
die Arbeitsgestaltung unter agilen Methoden? 
Auf der anderen Seite reflektierte der Betriebsrat 
die Methoden hinsichtlich der eigenen Arbeits-
organisationen, denn die rasante Geschwindig-
keit der Veränderungen erfordert eine organisa-
torische Neuaufstellung. Wie kann der Betriebs-
rat selbst agiler werden? Inwiefern lassen sich 
die agilen Methoden in die Betriebsratsarbeit in-
tegrieren? Vor allem diese Perspektive verweist 
auf eine übergeordnete Fragestellung des Be-
triebsrates: Wie sieht ein Betriebsrat  4.0 aus? 
Das Portrait gibt nachfolgend Einblicke in Er-
kenntnisse der Workshops.

Scrum
Scrum ist eine Projektmanagementmethode, die ursprünglich 
aus der Softwareentwicklung stammt. Produkte werden zyk-
lisch unter hoher Beteiligung des Kunden entwickelt.

Kanban
Kanban ist eine agile Methode. Ein Kanban-Board wird zum 
Aufgabenmanagement eingesetzt.

Design Thinking
Design Thinking ist eine agile Methode. In einer systematischen 
und kreativen Herangehensweise werden Lösungen in enger 
Anbindung an Kundenbedürfnisse erarbeitet.

3.3.1 Das Unternehmen
enercity, vormals Stadtwerke Hannover, ist ein 
Energieversorgungs- und Dienstleistungsunterneh-
men. In der Region Hannover versorgt enercity 
über 700.000 Menschen mit Strom, Erdgas, Fern-
wärme und Trinkwasser und bietet energienahe 
Dienstleistungen wie z. B. Ladestationen für E-Mo-
bilität an. Die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärme-
netze betreibt die enercity Netz GmbH. Insgesamt 
sind rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der enercity  AG und enercity Netz GmbH be-
schäftigt. Der Betriebsrat besteht aus einem 19- 
köpfigen Gremium. Aufgrund mehrerer Standorte 
und zur Entlastung der nicht freigestellten Mitglie-
der gibt es sieben statt der gesetzlich vorgeschrie-
benen fünf Freistellungen.

3.3.2 Spürbare Veränderungen bei enercity: 
Transformation und vielfältige 
Herausforderungen für den Betriebsrat

Deutlich sind die Veränderungen bei enercity zu er-
kennen. Der Betriebsrat steht vor der gewaltigen 
Herausforderung, die Transformation von enercity 
im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Viele Be-
schäftigte schauen gespannt auf die Lösungen des 
Betriebsrats und sprechen ihm ein hohes Vertrauen 
aus. Die Betriebsräte schildern, dass sich die Be-
triebsratsarbeit selbst verändert hat. Durch die Ver-
änderungsgeschwindigkeit und die Auseinanderset-
zung mit neuen Themen der Arbeitswelt steigt die 
Arbeitsbelastung jedes Betriebsratsmitglieds. Zu er  - 
warten ist, dass die Veränderungen von enercity 
und allgemein der Arbeitswelt anhalten werden. 
Wie kann der Betriebsrat sicherstellen, dass seine 
Handlungsweise auch in Zukunft wirkungsvoll ist? 
Stellen agile Methoden eine Möglichkeit dar, die 
Betriebsratsarbeit zukunftsgerichteter aufzustellen, 
für eine bessere und effizientere Zusammenarbeit 
zwischen Menschen und Organisationen?

Der Startschuss, sich mit der eigenen Organisa-
tion auseinanderzusetzen, fiel nach der Betriebs-
ratswahl 2018. Damals wurde der Beschluss ge-
fasst, die Betriebsratsstrukturen zu hinterfragen 
und sich agiler aufzustellen. In drei Workshops, die 
mit dem gesamten Gremium durchgeführt wurden, 
lernte der Betriebsrat agile Methoden kennen und 
reflektierte deren Umsetzung.

„ Wie sollen wir uns als Betriebsräte entsprechend 
der Veränderungen aufstellen?
(Martin Bühre, Betriebsratsvorsitzender)

3.3.3 Drei Workshops zum agilen 
Arbeiten: Was ist hilfreich für die 
Betriebsratsarbeit?

Thematisch bauten die Workshops aufeinander auf: 
Zunächst wurde Basiswissen rund um die agilen 
Methoden Scrum, Kanban, Design Thinking vermit-
telt. Im Anschluss daran wurden mit jedem Work-
shop Ideen für die Integration in die Betriebsrats-
arbeit ausgearbeitet.

Im ersten Workshop „Grundlagen Agiles Arbei-
ten“ setzten sich die Teilnehmenden mit den Grund-
werten agiler Methoden auseinander – z. B. Transpa-
renz, zeitnahes Feedback, Selbstorganisa tion – und 
erprobten deren Umsetzung in praktischen Einhei-
ten. Dies war besonders wichtig, um im Gremium 
eine generelle Positionsbestimmung im Umgang 
mit agilen Methoden im Unternehmen durchzufüh-
ren. Darüber hinaus fand eine Sensibilisierung statt: 
Was verbirgt sich hinter der Arbeitsgestaltung nach 
agilen Methoden? Worauf sollte der Betriebsrat zum 
Schutz der Beschäftigten achten? Reflektiert auf die 
Arbeit im Betriebsratsgremium wurden fünf Werte 
festgelegt: Respekt, Ehrlichkeit, Selbstverpflichtung, 
Offenheit und Mut. Die Werte können als Leitlinien 
für den Umgang mit agilen Arbeitsformen verstan-
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den werden. Weiterhin wurde die Arbeitsweise im 
Gremium gespiegelt und Ideen für eine agilere Vor-
gehensweise gesammelt. Nachfolgend ist eine Aus-
wahl dieser Ideensammlung aufgeführt:

– kürzere Planungszyklen (statt zuvor alle zwei 
Jahre eine Strategieklausur)

– weniger Fokus auf Ausschüsse, sondern auf die 
Bearbeitung von Themen

– agilere Kommunikation, schnellere Abstim-
mungswege

– den Teamgedanken fördern
– ein Backlog im Betriebsausschuss führen
– zielgerichteter Bericht in Betriebsratssitzungen 

anhand von Leitfragen: Womit habe ich mich 
beschäftigt? Was planen wir für wann? Was 
hindert mich?

„ Beim ersten Workshop ging es darum, ein Ver-
ständnis für dieses Agile zu kriegen. Wir haben das 
Positive für uns verstanden und interpretiert.
(Martin Bühre, Betriebsratsvorsitzender)

Der zweite Workshop „Agiles Arbeiten im BR“ setz-
te bei der Ideensammlung an: An welchen Stellen 
lassen sich die Ideen umsetzen? Wo passen agile 
Formate in die Betriebsratsarbeit? Anschaulich 
wurde versucht, aktuelle Themen und Aufgaben in 
agile Prozesse zu überführen – ein Ausschuss über-
trug sie beispielsweise auf ein Kanban-Board. Der 
agile Prozess sollte nachempfunden werden. In ei-
nem weiteren Beispiel wurde überlegt, ob und wie 
sich die Tagesordnung der Betriebsratssitzung aus 
dem Backlog verschiedener Ausschüsse zusam-
mensetzen kann. Auch wenn die Anwendung der 
agilen Ansätze für den beruflichen Alltag nur teil-
weise vorstellbar war, fand eine gemeinsame Ver-
ständigung statt: Agile Methoden sollen dort, wo 
es geht, ausprobiert werden. Für die Weiterentwick-
lung des Betriebsrates war dies ein entscheidender 
Schritt. In den agilen Methoden wird ein hohes An-
wendungspotenzial gesehen.

Der letzte Workshop fand unter dem Motto 
„Neue Formen der Zusammenarbeit“ statt. Zentra-
les Thema war die Methode Design-Thinking. Auch 
hier stand neben der Vermittlung des theoretischen 
Wissens die praktische Umsetzung im Vorder-
grund. Ganz im Sinne der Methode stellten die Be-
triebsräte ihre „Kunden“, nämlich die Beschäftig-
ten, in den Mittelpunkt und versuchten, deren Be-
dürfnisse und Interessenlagen nachzuempfinden. 
Ausgehend hiervon wurde reflektiert, wie sich die 
Betriebsratsarbeit noch besser danach ausrichten 
kann. Neben der Erkenntnis, dass es zu wenig di-
rekten Kontakt gibt, entstanden vielfältige Ideen, 
wie sich die Kommunikation verbessern kann.

3.3.4 Was sich in der Betriebsratsarbeit 
geändert hat

Wie haben sich die Erkenntnisse der drei Work-
shops auf den beruflichen Alltag der Betriebsräte 
ausgewirkt? An mancher Stelle hat sich die Organi-
sation der Betriebsratsarbeit geändert. Beispiels-
weise hat der Betriebsausschuss sogenannte Dai-
lies eingeführt: Zur selben Uhrzeit wird täglich über 
zwei verschiedene Standorte hinweg virtuell über 
die aktuellen Geschehnisse berichtet und sich für 
15 Minuten ausgetauscht. Die Kommunikation zwi-
schen den wöchentlichen Sitzungen konnte da-
durch verbessert werden. Weiterhin wird die An-
wendung des Kanban-Boards ausprobiert.

Daily Standup
Ein Daily Standup ist ein Element agiler Me-
thoden, in dem sich Teammitglieder täglich 
über Fortschritte und Probleme eines Projekts 
austauschen.

„ Es ist für unsere Arbeit sehr wertvoll, dass man 
sich zwischendurch austauschen kann.
(Beate Nawa, Mitglied des Betriebsausschusses)

Auch in einem anderen Ausschuss hat man sich 
neu aufgestellt. Zwischen den 14-tägigen Sitzun-
gen findet ein weiteres, kurzes Treffen statt, in dem 
der Fortschritt von Aufgaben besprochen wird. 
Nun sind zudem Verantwortliche den Aufgaben zu-
geordnet. Wo früher nur zwei Personen hauptsäch-
lich Aufgaben übernommen haben, hat sich die 
Arbeitslast spürbar auf mehrere Köpfe verteilt. Die 
Sitzungszeit konnte deutlich reduziert werden. Zu-
dem wurde die Kommunikation mit den Beschäf-
tigten umgestellt. Die betriebsratseigene Zeitschrift 
erscheint nun vier Mal statt bislang sechs Mal pro 
Jahr und setzt pro Ausgabe einen deutlichen the-
matischen Schwerpunkt. Zusätzlich wird der Fokus 
stärker auf eine zeitnahe Berichterstattung im Int-
ranet gelegt. Des Weiteren wurden neue Ausge-
staltungsformen im Austausch mit dem Arbeitge-
ber ausprobiert, beispielsweise fand ein gemeinsa-
mer Design-Thinking-Workshop zu einer Betriebs-
vereinbarung statt. War der Arbeitgeber zunächst 
zwar skeptisch, überzeugten ihn letztlich doch die 
Ergebnisse und die Effizienz der Methode.

3.3.5 Fazit: Wichtige Erkenntnisse für die 
zukünftige Ausrichtung

Die Arbeit von Betriebsräten ändert sich derzeit 
massiv. Neben der Zunahme von Themen haben 
auch deren Komplexität und Geschwindigkeit zu-
genommen. In verschiedenen Workshops hat sich 
der Betriebsrat von enercity mit agilen Arbeits-
methoden auseinandergesetzt. Das übergeordnete 
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Ziel bestand darin, die Anwendung auf die eigene 
Betriebsratsorganisation zu reflektieren und Ideen 
für eine Reorganisation zu entwickeln. Als Fazit die-
ses Prozesses lassen sich Wirkungen auf mehreren 
Ebenen feststellen.

In den Workshops erhielten die Betriebsräte 
wichtige Kenntnisse zu agilen Methoden. Im Zuge 
einer Positionsbestimmung legten sie fest, welche 
Aspekte für den Schutz der Beschäftigten im Auge 
zu behalten sind. Dieser grundlegende Verständnis-
gewinn war wichtig, um Veränderungen in der ei-
genen Arbeit zu erkennen und zuzulassen. Die ei-
genen Arbeitsprozesse wurden reflektiert und der 
perspektivische Veränderungsbedarf erkannt. Man 
entwickelte Ideen dafür, welche agilen Elemente 
sich auf die Organisation der Betriebsratsarbeit 
übertragen lassen. Als absolut wertvoll bewerten 
die Betriebsräte die Erkenntnisse der Design-Thin-
king-Workshops. Deutlich ging daraus hervor, dass 
die Beschäftigten mehr im Mittelpunkt stehen und 
daher aktiver in die Arbeit des Betriebsrates einge-
bunden werden sollten, etwa als Experten zu be-
stimmten Themen oder bei Verhandlungen. Dies 
impliziert mehr direkte Kommunikation. Die Aus-
einandersetzung mit agilen Methoden und das 
Überdenken der Methoden für die eigene Arbeit 
führte zu einem wichtigen Nebeneffekt: Die Orga-
nisation der Betriebsratsarbeit wurde kritisch hin-
terfragt und Probleme und Schwierigkeiten ange-
sprochen. Alleine, dass man sich Zeit genommen 
hatte, offen über die eigenen Strukturen nachzu-
denken, wurde rückblickend als sehr wertvoll beur-
teilt.

Fragt man die Betriebsräte heute zu den Work-
shops, zeigt sich teilweise Enttäuschung darüber, 
dass mittlerweile nur ein Teil der Ideen zur Reorga-
nisation der Betriebsratsarbeit realisiert wurde. 
Dass weitere Umsetzungen ausgeblieben sind, 
lässt sich laut Betriebsrat durch zwei Umstände er-
klären: Zum einen erschwert die hohe Arbeitsbelas-
tung eine Durchführung im Alltag. Es fehlt schlicht 
die Zeit, die neuen Strukturen- und Organisations-
formen zu manifestieren. Dazu trägt auch die 
Transformation des Unternehmens bei: Durch sie 
sind die Betriebsräte zur Mitgestaltung vieler The-
men gefordert. Zum anderen ist die Notwendigkeit 
zur Reorganisation noch nicht hoch genug. Derzeit 
sei die Arbeitsweise des Betriebsrates ausreichend 
– auch, weil die Transformation gerade erst begon-
nen hat. Die Betriebsräte fassen zusammen:

„ Wir haben uns als Gremium auf den Weg ge-
macht, unsere Struktur neu auszurichten, und wir 
haben die Herausforderungen der Transformation 
erkannt. Wenn es soweit sein sollte, sind wir vorbe-
reitet und können auf viele Ideen zurückgreifen.
(Martin Bühre, Betriebsratsvorsitzender)

3.4 Neuausrichtung der Betriebsratsarbeit – 
der Gemeinschaftsbetriebsrat der Merck 
KGaA lebt § 28a BetrVG

Wie sieht die Mitbestimmungskultur der Zukunft 
aus? Diese Frage stellte sich der Gemeinschafts-
betriebsrat der Merck KGaA im Jahr 2017. Aus-
löser der Überlegung waren zwei wesentliche 
Entwicklungen: Zum einen kam es im Zuge der 
Transformation zu umfassenden strukturellen 
Reorganisationen des Chemie- und Pharmakon-
zerns. Zum anderen führten diese und allgemein 
die Geschwindigkeit, mit der die Arbeitswelt 
sich derzeit ändert, zu einer deutlich höheren Ar-
beitsintensität im Betriebsrat. In der strukturel-
len Anwendung des § 28a BetrVG sah man eine 
Lösung dafür, auch zukünftig den Einfluss und 
die Qualität der Mitbestimmung wahren zu kön-
nen. Beschäftigte arbeiten als Expertinnen und 
Experten ihrer Themengebiete aktiv bei der 
Betriebs ratsarbeit mit.

3.4.1 Das Unternehmen
Die Merck KGaA ist ein Wissenschafts- und Tech-
nologieunternehmen mit weltweit 56.000 Beschäf-
tigten. In den drei Geschäftsbereichen Healthcare, 
Life Science und Performance Materials werden 
u. a. Forschung und Entwicklung zur Herstellung 
von Medikamenten und Diagnoseverfahren betrie-
ben sowie deren Produktion. In einem anderen Pro-
duktspektrum werden Flüssigkristalle und Materia-
lien für Displays hergestellt. In Deutschland um-
fasst die Beschäftigtenzahl 12.000. Davon arbeiten 
11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Haupt-
sitz in Darmstadt.

Der Gemeinschaftsbetriebsrat besteht aus zwei 
Fraktionen und umfasst 37 Mitglieder, wovon 26 
der IG  BCE angehören. Neben den Freistellungen 
nach dem BetrVG bestehen Freistellungsmöglich-
keiten für umfangreiche Projekte. Insgesamt sind 
17 Personen freigestellt. Der Betriebsrat wird zu-
dem von mehreren Referentinnen und Referenten 
sowie Assistentinnen und Assistenten unterstützt.

3.4.2 Transformation von Merck
Große strukturelle Veränderungen gab es bei Merck 
als internationalem Chemie- und Pharmakonzern 
seit jeher. Auch die aktuellen Veränderungen der 
Arbeitswelt und die Entwicklung in Richtung einer 
digitalen Transformation spiegeln sich im veränder-
ten Produktportfolio wider. Bei Merck steht die Ver-
stärkung der Service- und Dienstleistungen im Mit-
telpunkt. Beispielsweise wird im direkten Kontakt 
mit den Kunden vermehrt auf Smartproducts ge-
setzt, durch die u. a. automatisch Bestellprozesse 
ausgelöst werden. Veränderungen ergeben sich 
ebenso in vielen Arbeitsabläufen. In den Laboren 
ist ein Trend hinsichtlich Automatisierung zu erken-
nen, zu dem die Entwicklung neuer Messverfah- 
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ren beigetragen hat. Die digitale Transformation er-
möglicht es auch, dass die für Merck wichtige For-
schung neu gelebt wird. Weltweite Datenplattfor-
men sollen zukünftig den Austausch wissenschaft-
licher Daten über Unternehmensgrenzen hinaus 
erleichtern.

Aus den skizzierten Veränderungen ergeben sich 
vielfältige Handlungs- und Gestaltungserfordernis-
se für den Betriebsrat. Grundsätzlich sieht sich das 
Gremium als proaktiver Gestalter. Der Prozess der 
digitalen Transformation erfordert eine enge Beglei-
tung mit neuen Mitbestimmungsformen. Zur Um-
setzung einer neuen Konzernstruktur und zur sozi-
alverträglichen Gestaltung der Transformation wur-
de zwischen den Sozialpartnern ein Struktur tarif-
vertrag ausgehandelt. Dieser bildet die Grundlage 
zur Übertragung von Aufgaben des Betriebsrates 
an Arbeitsgruppen nach § 28a BetrVG. Die Anwen-
dung wird im Folgenden ausführlich geschildert. 
Dabei steht diese sinnbildlich für eine neue Mitbe-
stimmungskultur.

3.4.3 Hintergrund: Wandel der Arbeitswelt 
und Herausforderungen für den 
Betriebsrat

Zu der Entscheidung, den §  28a BetrVG aktiv in  
die Betriebsratsorganisation zu integrieren, haben 
mehrere Entwicklungen beigetragen. Ein wichtiger 
Faktor war die Umsetzung einer neuen Konzern-
struktur im Jahr 2017: Dabei wurden Tochtergesell-
schaften ausgegliedert und damit gingen und ge-
hen Beschäftigte in die neuen Gesellschaften über 
(gemäß §  613a BGB). Die Betriebsräte erwirkten 
durch den Strukturtarifvertrag, dass die Betriebs-
einheit trotz der Aufspaltung bestehen bleibt. Ne-
ben dem Übergang aller bestehenden Betriebsver-
einbarungen und zusätzlicher Regelungen ist es 
gelungen, eine einheitliche Interessenvertretung 
für alle Gesellschaften und alle Standorte (Darm-
stadt, Gernsheim und Weiterstadt) aufrechtzuer-
halten. Der Betriebsrat fungiert seitdem als Ge-
meinschaftsbetriebsrat. Für die Betriebsräte war 
dieser Schritt zentral, ohne ihn wäre die Arbeit des 
Gremiums durch die Aufteilung auf die Gesell-
schaften strukturell geschwächt worden. Ein wei-
terer Faktor, sich mit den eigenen Strukturen ausei-
nanderzusetzen, war ein Urteil des Bundesarbeits-
gerichts: Eine Anerkennung von Betriebsratsman-
daten über die gesetzliche Anzahl hinaus war nun 
nicht mehr möglich. Statt zuvor 45 gibt es seitdem 
nur noch 37 ordentliche Betriebsratsmitglieder.

Neben der neuen Konzernstruktur und der redu-
zierten Betriebsratsmandate nahm der Betriebsrat 
zentrale Veränderungen seiner Arbeit und seiner 
Rolle wahr. Spürbar hat die Veränderungsgeschwin-
digkeit der Arbeitswelt allgemein und auch die von 
Merck zugenommen. Themen, die vom Betriebsrat 
bearbeitet werden, haben nicht nur in ihrer Anzahl, 
sondern auch in ihrer Komplexität zugenommen. 
Als unmittelbare Konsequenz hat sich das Arbeits-
volumen erhöht, einhergehend mit einer höheren 

Termindichte. Auch haben sich die Bedürfnisse der 
Beschäftigten verändert; sie sind deutlich hetero-
gener geworden. Wie kann der Betriebsrat die Be-
schäftigten mit ihren vielfältigen Bedürfnissen 
auch weiterhin erreichen?

Die Interessenvertretung ist sich bewusst, dass 
sich das hohe Tempo in der Unternehmensent-
wicklung nicht verlangsamen lässt. Merck muss 
sich entsprechend den gegenwärtigen Trends ver-
ändern – auch zum Schutz von Arbeitsplätzen. Die 
große Reorganisation der Konzernstruktur wird da-
her vom Gemeinschaftsbetriebsrat genutzt, um 
sich auch selbst neu aufzustellen: entsprechend 
den Umwelterfordernissen, den Beschäftigtenbe-
dürfnissen und entsprechend einer neuen Mitbe-
stimmungskultur.

3.4.4 Vorteile und Ziele
Mit der Neuaufstellung des Betriebsrats sollte eine 
Struktur geschaffen werden, durch die auch unter 
den gestiegenen Herausforderungen Mitbestim-
mung weiterhin gestaltungsvoll gelingen kann. Kern 
der neuen Mitbestimmungskultur ist die direkte Be-
teiligung von Beschäftigten durch die Anwendung 
des §  28a BetrVG. Erste Erfahrungen hiermit sam-
melte man in vorherigen Projekten: Beispielsweise 
entwickelten Beschäftigte und Betriebsrat gemein-
sam in einer Arbeitsgruppe nach § 28a BetrVG das 
sogenannte Haus der Arbeitswelten als strategi-
sches Konzept zum unternehmensweiten Umgang 
mit der Digitalisierung.

Zum Unternehmensporträt  
Haus der Arbeitswelten

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_
haus_der_arbeitswelten.pdf [17.7.2020].
https://www.mitbestimmung.de/html/ 
darum-geht-s-14500.html [16.7.2020].

In der Anwendung des § 28a BetrVG und der di-
rekten Beteiligung der Beschäftigten wird das par-
tizipative Verständnis der Mitbestimmung unter-
stützt. Der Gemeinschaftsbetriebsrat Merck sieht 
außerdem weitere Vorteile. So wird etwa der Aus-
tausch zwischen den Beschäftigten und ihrer Inter-
essenvertretung gefördert: Beschäftigte erleben 
hautnah, wie Betriebsratsarbeit funktioniert; umge-
kehrt werden in den Arbeitsgruppen vielfältige Be-
dürfnisse und Interessenlagen der Beschäftigten 
abgebildet – ein wichtiger Zugang für die Betriebs-
räte. Ein wesentlicher Vorteil der Arbeitsgruppen 
besteht hinsichtlich der Ressourcengewinnung, in-
dem sich die Arbeit auch auf die Beschäftigten ver-
teilt. Kapazitäten und wertvolles Expertenwissen 
werden genutzt, indem bewusst Beschäftigte mit 
weiterreichendem Fachwissen in die Arbeitsgrup-
pen einbezogen werden.

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_haus_der_arbeitswelten.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_haus_der_arbeitswelten.pdf
https://www.mitbestimmung.de/html/darum-geht-s-14500.html
https://www.mitbestimmung.de/html/darum-geht-s-14500.html
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„ Durch die Anwendung von Paragraph 28a kann 
man ein Stück mehr den Wandel der Arbeitswelt 
gemeinsam und demokratischer mit den Beschäf-
tigten gestalten. 
(Sascha Held, stellv. Betriebsratsvorsitzender)

Perspektivisch sollen mit der Anwendung des 
§  28a auch neue Personen für die Betriebsratsar-
beit gewonnen und Talente erkannt und gefördert 
werden.

§ 28a BetrVG
§ 28a BetrVG existiert seit 2001. Er kann ab 100 Beschäftigten 
angewendet werden. Der Betriebsrat kann dann auf Arbeitsgrup-
pen schriftlich Aufgaben übertragen, die im Zusammenhang mit 
den von der Arbeitsgruppe zu erledigenden Tätigkeiten stehen. 
Voraussetzung für die Anwendung ist eine Rahmenvereinbarung 
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, in der die Arbeitsgruppe, 
Aufgaben, Umfang und Regelungsbefugnisse definiert sind. Be-
schäftigte in Arbeitsgruppen sind keine Betriebsratsmitglieder, 
weswegen die regulären Schutz- und Sondervorschriften für sie 
nicht gelten. Zu empfehlen ist daher, dass in der Rahmenverein-
barung ein Benachteiligungsverbot vereinbart wird.

3.4.5 Wichtige Regelungen um die 
Anwendung von § 28a BetrVG

Die Grundlage für die Anwendung des §  28a Be-
trVG bildet der erwähnte Strukturtarifvertrag. Hier-
auf aufbauend wurde die „Umsetzungsvereinba-
rung über eine gemeinsame Strategie zur Förde-
rung von Betriebsratsarbeit mit dem Arbeitgeber“ 
ausgehandelt. Sie formuliert als wichtigste Rege-
lung, dass der Betriebsrat grundsätzlich Aufgaben 
auf Arbeitsgruppen und Ausschüsse übertragen 
darf. Beide dürfen aus Betriebsratsmitgliedern und 
Mitarbeitenden bestehen. Ebenfalls ist festgehal-
ten, dass die übertragenen Aufgaben überwiegend 
mitbestimmungspflichtige Themen beinhalten soll-
ten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass alle Mit-
glieder der Arbeitsgruppen und Ausschüsse Wei-
terbildungen wahrnehmen. Vorgesetzte und HR 
werden vorab über die Einbindung einer oder eines 
Mitarbeitenden informiert. HR unterstützt das Vor-
gehen und den Prozess. Zur näheren Ausgestal-
tung der Regelungen wurden diese in die Ge-
schäftsordnung des Betriebsrates aufgenommen.

3.4.6 Umsetzung und Arbeit mit § 28a
Mit der Aushandlung der Rahmenregelung zur An-
wendung des § 28a BetrVG wurde im Gremium der 
Beschluss gefasst, alle Ausschüsse ab sofort als 
§  28a BetrVG zu führen – mit Ausnahme des Be-
triebsausschusses. Neben den Ausschüssen exis-
tiert eine Reihe von Fachausschüssen und Themen-
verantwortungen, die ebenfalls nach § 28a BetrVG 
aufgestellt sind. In der Praxis setzen sich die ver-

schiedenen Organe aus freigestellten/nicht freige-
stellten Betriebsräten und Mitarbeitenden zusam-
men. Etwa 65 sachverständige Beschäftigte sind in 
den Organen aktiv eingebunden. Zentrale Funktio-
nen wie die Sprecherfunktion oder den Vorsitz 
übernehmen meist freigestellte Gremiumsmitglie-
der. Diese leisten zudem den größten Teil der Koor-
dination.

In der Anwendung des § 28a BetrVG begrüßen 
die Betriebsräte die flexible Gestaltungsmöglichkeit 
zur Zusammenstellung und Besetzung der Organe. 
Für die Mitarbeit werden gezielt Beschäftigte ange-
sprochen, die über fachliche Expertise verfügen 
oder die Betriebsratsarbeit durch andere Fähigkei-
ten bereichern. Es ist gelungen, reguläre Betriebs-
ratsmitglieder zu entlasten und wichtige Ressour-
cen einzusparen. Den Betriebsräten ist bewusst, 
dass dies umgekehrt nicht dazu führen darf, dass 
die Beschäftigten der Mehrarbeit ausgesetzt sind. 
Die Vorgesetzten sind angehalten, die Arbeitsvolu-
men der Mitarbeitenden an die geänderten Anfor-
derungen anzupassen. Bei Problemen diesbezüg-
lich führt der Betriebsratsvorsitzende mit Unter-
stützung von HR mit den Vorgesetzten Gespräche, 
in denen das System erläutert wird. Die Stunden, 
die im Rahmen der Anwendung des § 28a geleistet 
werden, werden auf die Kostenstelle des Betriebs-
rates übertragen, um die Abteilungen der Beschäf-
tigten von den Kosten zu entlasten.

3.4.7 Fazit und Ausblick
Das Beispiel Merck zeigt mit hohem Praxisbezug, 
wie sich die Arbeit von Interessenvertretenden ver-
ändert und welche Herausforderungen hieraus ent-
stehen. Neben der hohen Veränderungsgeschwin-
digkeit führen die Zunahme und Komplexität der 
Themen zu einer deutlich höheren Arbeitsintensität 
und Fachkompetenz der Betriebsräte. Um in Zukunft 
ein stabiles Fundament für die Betriebsrats arbeit zu 
haben, wurde eine Neuausrichtung ausgerufen. Ziel 
war es, Beschäftigte aktiv an der Betriebsratsarbeit 
zu beteiligen, eigene Ressourcen effektiver einzuset-
zen und zugleich wertvolles Fachwissen zu nutzen.

Die strukturelle Anwendung des §  28a BetrVG 
sorgt nicht nur für eine umfangreiche Arbeits- und 
Aufgabenverteilung, sondern steht sinnbildlich für 
ein neues Verständnis der Betriebsratsarbeit und ih-
rer Rolle. Im Vordergrund steht dabei die Beteili-
gungsorientierung, die mit einer weitreichenden De-
mokratisierung einhergeht. Die Betriebsräte schil-
dern, dass ein Umdenken hinsichtlich der Rolle des 
Betriebsrates stattgefunden hat. Der § 28a BetrVG 
bietet die Möglichkeit, trotz gestiegener Anforderun-
gen den Kontakt zu den Beschäftigten nicht zu ver-
lieren, im Gegenteil: Sie können in der Betriebsrats-
arbeit entscheidend mitgestalten.

„ Mit unserem Beispiel wollen wir anderen 
 Betriebsräten Mut zusprechen, vertrauensvoll die 
Beschäftigten aktiv miteinzubeziehen.
(Sascha Held, stellv. Betriebsratsvorsitzender)



Mitbestimmungspraxis Nr. 36, November 2020, Seite 21

3.5 Agiles Arbeiten – die Betriebsräte der 
Deutschen Telekom IT GmbH entwickeln 
eine Rahmenvereinbarung und probieren 
dabei selbst neue Methoden aus

Die Ursprünge des agilen Arbeitens liegen in 
den 1990er Jahren in der IT-Branche. Es dient 
dazu, Markttrends schneller zu identifizieren und 
in enger Abstimmung mit den Kundenwünschen 
Produkte zu entwickeln, die hohen Qualitätsan-
sprüchen genügen. Agile Arbeitsmethoden wie 
z. B. Scrum oder Kanban erfahren seit einigen 
Jahren einen neuen Aufschwung. Sie gelten als 
Möglichkeit, den immer schneller agierenden 
Märkten zu begegnen bzw. sie zu bewältigen. 
Agile Methoden haben sich zudem als Instru-
ment der digitalen Transformation etabliert.

Auch in der Deutschen Telekom IT GmbH, einem 
Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG, 
nimmt die Arbeitsgestaltung und -organisation 
nach agilen Methoden zu. Die Betriebsräte han-
delten 2018 eine Pilot-Gesamtbetriebsvereinba-
rung aus, in der wichtige Rahmenbedingungen 
zum agilen Arbeiten vereinbart sind. Zum Schutz 
der Beschäftigten wurden u. a. Regelungen zu 
Qualifizierungen und zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz festgelegt. Doch nicht nur die Pilot-
vereinbarung, sondern auch die Aushandlungs-
weise ist besonders – denn der Betriebsrat wen-
det selbst neue Methoden an.

3.5.1 Das Unternehmen
Die Deutsche Telekom  IT GmbH (DT  IT) ist eine 
Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom  AG. 
Mit ihren weltweit 10.000 Beschäftigten, davon 
6.300 in Deutschland, ist sie als interner Dienstleis-
ter des Konzerns für alle IT-Systeme und IT-Infra-
strukturleistungen verantwortlich.

Der Gesamtbetriebsrat (GBR) setzt sich aus fünf 
Betriebsratsregionen der DT IT zusammen. Von den 
71 Betriebsräten sind zehn auch Mitglied im GBR. 
Der Arbeitskreis Agilität ist auf Ebene des GBR an-
gesiedelt. Er umfasst 15 Mitglieder aus den regio-
nalen Betriebsratsgremien.

3.5.2 Hintergrund:  
Einführung agiler Arbeitsweisen

Die Deutsche Telekom IT GmbH spielt bei zukunfts-
trächtigen Themen wie Digitalisierung und Digitale 

Transformation innerhalb des Telekom-Konzerns 
eine zentrale Rolle. Denn sie entwickelt und stellt 
die IT-Infrastruktur und IT-Systeme. Die Einführung 
und Förderung von agilen Arbeitsweisen, insbe-
sondere der Methode Scrum, werden durch Ent-
wicklungen und Veränderungen des Marktes und 
Kundenerwartungen begründet. Agile Methoden 
werden seit einigen Jahren innerhalb der DT IT zu-
nehmend angewendet, wodurch der Bedarf an ei-
ner Betriebsvereinbarung entstand. In der Arbeits-
weise nach agilen Methoden wird die Möglichkeit 
gesehen, den Veränderungen des Marktes und 
gleichzeitig den Bedürfnissen der Beschäftigten 
nach persönlicher Weiterentwicklung, Aufbau von 
Wissen und Schutz vor Überlastung gerecht zu 
werden. So sieht das der Gesamtbetriebsrat wie 
auch ver.di, weshalb ver.di ein Projekt (diGAP) vor 
allem zum Thema Belastung initiierte und dem Ge-
samtbetriebsrat auf dem Weg zu einer Rahmenver-
einbarung beratend zur Seite steht.

Wer mehr wissen möchte
www.diGAP.verdi.de

3.5.3 Organisatorische Aufstellung  
des Betriebsrates

Ende 2017 wurde erstmalig im Gesamtbetriebsrat 
(GBR) über den Umgang mit agilen Methoden und 
die Notwendigkeit einer Betriebsvereinbarung be-
raten. Um sich organisatorisch gleichwertig zum 
Arbeitgeber aufzustellen, wurde der Arbeitskreis 
Agilität gegründet. Dieser setzt sich aus 15 Mitglie-
dern der fünf regionalen Betriebsräte zusammen. 
Seine Aufgabe ist es, die Praxis um das agile Arbei-
ten zu beobachten, Handlungsfelder abzuleiten 
und Reglungskomponenten zu entwickeln. In die-
ser organisatorischen Aufstellung sehen die Be-
triebsräte einen operativen Vorteil: Der Arbeitskreis 
setzt sich umfänglich mit dem Thema auseinander 
und formuliert Beschlussempfehlungen, worüber 
letztendlich der GBR befindet. Die betriebsverfas-
sungsrechtlichen Kriterien zur Beschlussfassung 
müssen im Arbeitskreis nicht vorliegen, weswegen 
der Arbeitskreis freier und unter Anwendung neuer 
digitaler Methoden agieren kann. So erfolgen re-
gelmäßige Abstimmungsprozesse telefonisch und 
in der Arbeitsorganisation des Arbeitskreises wird 
vermehrt auf digitale Medien zurückgegriffen. Bei-
spielsweise werden keine formalisierten Protokolle, 
sondern ein virtuelles Notizbuch geführt. OneNote 
hat sich im Laufe des Arbeitsprozesses als festes 
Arbeitstool integriert, in dem virtuell Themen zu-
künftiger Sitzungen ausgearbeitet werden. Zudem 
gibt es einen sogenannten Secure Dataroom – eine 
gesicherte Datenplattform für Mitglieder des Ar-
beitskreises.

Scrum
Scrum ist eine Projektmanagementmethode 
und stammt ursprünglich aus der Softwareent-
wicklung. Produkte werden zyklisch unter ho-
her Beteiligung des Kunden entwickelt.

www.diGAP.verdi.de
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3.5.4 Der Weg zur Pilot-GBV:  
Neue Gestaltungsmomente zwischen 
Betriebsrat und Arbeitgeber

In der Diskussion um die Notwendigkeit von Rege-
lungen für agile Arbeitsweisen stellen die Betriebs-
räte von Beginn an fest: Im Gegensatz zu Diskus-
sionen anderer Themen war eine andere Form des 
Miteinanders spürbar. Begründet wird das wie 
folgt: Seitens des Arbeitgebers und des Betriebs-
rates gab es nur geringe Erfahrungen im Umgang 
mit agilen Arbeitsweisen. Dementsprechend be-
standen keine vorgefertigten Vorstellungen davon, 
welche Regelungsinhalte man für die Anwendung 
agiler Arbeitsmethoden beachten sollte. Der Dialog 
war von Beginn an durch große Offenheit geprägt. 
Anders als gewohnt präsentierte der Arbeitgeber 
diesmal keine vermeintliche Lösung, der die Be-
triebsräte mühselig entgegenarbeiten mussten, son-
dern setzte von Beginn an auf einen ergebnisoffe-
nen Austausch:

„ Klar war, dass beide Seiten eine Vereinbarung 
wollen, auch verfolgten beide Seiten das konkrete 
Ziel einer Vereinbarung, nur der Weg dahin war 
beiden nicht bekannt. 
(Betriebsratsmitglied)

Diese beidseitige Offenheit spiegelte sich in der 
Herangehensweise wider: Um sich gemeinsam 
dem Thema zu nähern und eine gemeinsame Rich-
tung zu finden, fand auf Vorschlag des Betriebsra-
tes – als absolutes Novum – mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Arbeitgebers ein gemeinsamer De-

sign-Thinking-Workshop statt. Design-Thinking ist 
ebenfalls eine agile Methode, die eine kreative Lö-
sungsfindung unterstützt. Auch Expert*Innen und 
Beschäftigte nahmen an dem Workshop teil. Wäh-
rend des Workshops bestehen keine Hierarchien, 
allein die Reflexion von Problemen und die Ideen-
findung stehen im Mittelpunkt. Es herrschte eine 
offene Kommunikationskultur, aufgedeckte Proble-
me ließen sich nicht ignorieren. Die Wirkung des 
Workshops fasst der Arbeitskreissprecher wie folgt 
zusammen:

„ Der gemeinsame Workshop hat dazu beigetra-
gen, dass ein gegenseitiger Perspektivenwechsel 
stattfindet. Am Ende war klar, dass eine Betriebs-
vereinbarung absolut sinnvoll ist.
(Betriebsratsmitglied)

Innerhalb des Workshops haben Expert*innen von 
beiden Betriebsparteien teilgenommen, seitens des 
Betriebsrates gewerkschaftliche und wissenschaft-
liche Vertreter*innen. Interessanterweise haben die 
vom Arbeitgeber benannten Methodiker (Scrum 
Master und Agile Coaches), die bisher eine gewisse 
Distanz zur Mitbestimmung hatten, erkannt, dass 
kollektivrechtliche Regelungen nützlich sind und 
die Einführung agiler Methoden unterstützen. Die 
Vorstellungen lagen sehr nahe an denen der Be-
triebsratsseite. Daraus entstanden Allianzen über 
den Workshop hinaus.

Im Workshop wurden gemeinsam für die Be-
triebsvereinbarung wichtige Kernthemen erarbeitet, 
zu denen es im weiteren Verlauf Regelungen zu fin-
den galt. Auch in der weiteren Beratung mit der Ge-
werkschaft ver.di wie auch durch einen Juristen, die 
jedem Betriebs- wie auch Personalrat im Regelungs-
prozess ans Herz gelegt werde sollte, sind weitere 
Themen identifiziert worden. Nach meh reren Ver-
handlungsrunden wurde Ende 2018 die „Pilot-Ge-
samtbetriebsvereinbarung zur Einführung und An-
wendung agiler Arbeitsmethoden“ verabschiedet. 
Laut dieser bestand seitens der Betriebsräte das 
übergeordnete Ziel darin, „die Beteiligungsrechte 
des Betriebsrates zu wahren und die notwendigen 
Qualifikationen für die Einführung und Anwendung 
agiler Arbeitsmethoden zu fördern“. In der Pilotver-
einbarung finden sich zahlreiche Vereinbarungsin-
halte zum Umgang mit agilem Arbeiten und zu den 
Bedingungen. Die wichtigsten lauten:

– agile Methoden im Sinne der Vereinbarung: 
 Scrum, Kanban und Design Thinking und deren 
Beschreibung 

– Grundprinzipien und Kriterien für die Anwen-
dung der agilen Methoden 

– Qualifizierungsansprüche der Beschäftigen
– Regelungen zum Arbeits- und Gesundheits-

schutz, u. a. Durchführung von psychischer 
 Gefährdungsbeurteilung

– Regelungen zu einem vierstufigen Konfliktma-
nagement

– Vereinbarung einer Evaluation zur Erfassung der 
Wirkungsweise der GBV

– Informationspflicht des Arbeitgebers gegenüber 
dem Gesamtbetriebsrat und der Schwerbehin-
dertenvertretung

3.5.5 Transformationsmomente: Eine neue 
Form des Miteinanders?

Zusammengefasst lassen sich für den Betriebsrat 
der Deutschen Telekom  IT GmbH verschiedene 
Transformationsmomente feststellen.

1 Anwendung neuer digitaler Tools zur Arbeits-
organisation im Arbeitskreis

Insbesondere weil der Arbeitskreis Agilität die For-
malitäten zur Beschlussfassung nicht beachten 
muss, werden zur besseren Organisation neue 

Design Thinking
In einer systematischen und kreativen Heran-
gehensweise werden Lösungen in enger An-
bindung an Kundenbedürfnisse erarbeitet.
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Tools ausprobiert. Dies kommt der besonderen Auf-
stellung des Arbeitskreises zugute, denn die Mit-
glieder sind geografisch weit verstreut. Ein persön-
liches Präsenztreffen kann nur mit entsprechender 
Vorlaufzeit stattfinden. Daher erfolgen die Doku-
mentation und die Weiterentwicklung von Themen 
weitgehend digital. Absprachen werden in Telefon-
konferenzen getroffen.

2 Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neu-
en Themenfeld Agiles Arbeiten

Die Verbreitung von agilen Arbeitsweisen (insbe-
sondere nach Scrum) wird zunehmen. Grundsätz-
lich ist dies ein neues Themenfeld, das erst mit der 
Transformation Einzug in das Unternehmen hält. 
Das Beispiel der DT IT zeigt, dass Betriebsräte neue 
Themenfelder erschließen und sich inhaltlich mit 
diesen auseinandersetzen müssen. Mit der Pilot-
Gesamtbetriebsvereinbarung zum agilen Arbeiten 
wurden innerhalb der Deutschen Telekom IT GmbH 
erstmalig Regeln für agile Arbeitsweisen vereinbart. 
Der Betriebsrat nahm von Beginn an eine proaktive 
Rolle in der Aushandlung ein und sicherte sich 
frühzeitig Mitbestimmungsrechte in einem neuen 
Feld der Arbeitsgestaltung. Auf Wunsch der Inter-
essenvertretung sollte die GBV als Zielsetzung 
Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten und klare 
Rahmenbedingungen beinhalten. Erwähnenswert 
ist die Regelung zur Durchführung einer prototypi-
schen psychischen Gefährdungsbeurteilung – wor-
auf ver.di besonderen Wert gelegt hatte – während 
der Pilotierung in 10 bis 15 agilen Teams, wodurch 
Arbeitsbelastungen in agilen Arbeitsweisen identi-
fiziert werden sollen. Ziel dieser Vorgehensweise ist 
es, zunächst Erfahrungen bei der Erfassung psy-
chischer Belastungen bei agilen Arbeitsformen zu 
sammeln, um in der endgültigen GBV praxistaug-
liche Vereinbarungen hierzu zu treffen. Um die Wir-
kung der GBV zu erfassen und daraus Verbesse-
rungspotenzial abzuleiten, wurde die Durchfüh-
rung einer Evaluation vereinbart. Darüber hinaus 
verpflichtet die GBV den Arbeitgeber, die Beleg-
schaft hinsichtlich der Verbreitung agiler Metho-
den zu informieren. Damit die Beschäftigten kom-
petent agieren können, ist zudem deren entspre-
chende Qualifizierung obligatorisch.

3 Neuartige Gestaltungsmomente  
der Mitbestimmung

Im Aushandlungsprozess zum agilen Arbeiten fin-
den sich verschiedene neue Mitbestimmungsmo-
mente; vorneweg der ergebnisoffene Austausch in 
einem Design-Thinking-Workshop. Geprägt war die-
ser davon, dass auf Augenhöhe Problematiken be-
sprochen und reflektiert wurden. Betriebsrat und 
Arbeitgeber haben als gleichwertige Gestaltungs-
partner die aktuelle betriebliche Situation analysiert, 
ohne zunächst auf Verhandlungsabsichten einzuge-
hen. Reflektierend konnte dadurch Zeit im sonst üb-

lichen Aushandlungsprozess eingespart werden. 
Einige Probleme und Notwendigkeiten zur Regulie-
rung waren bekannt, gemeinschaftlich besprochen 
und analysiert. Der Arbeitgeber sah sich einem ge-
wissen Druck ausgesetzt, auf die Ergebnisse des 
Workshops zu reagieren. Dieser Effekt wurde durch 
die Beteiligung von Beschäftigten verstärkt. Ob sich 
ein derartiges Vorgehen wiederholen lässt, hängt 
zum einen vom Thema ab und zum anderen von der 
beidseitigen Bereitschaft, sich diesem offen zu nä-
hern. Gleichwohl ersetzt solch ein Vorgehen nicht 
professionelle Beratung, eine systematische Beteili-
gung der Beschäftigten und die Verhandlung mit 
einer entsprechenden Durchsetzungskraft.

3.5.6 Ausblick
Vorbereitend darauf, die Pilotvereinbarung in eine 
reguläre Gesamtbetriebsvereinbarung zu überfüh-
ren, fand im Sommer 2019 eine Retrospektive statt, 
an der sowohl Betriebsrat und Arbeitgeber als auch 
– zur besseren Beteiligung – die Beschäftigten teil-
nahmen. Ziel dieser Methode war es, die Anwen-
dung, Effektivität und Praktikabilität der Pilotver-
einbarung kritisch zu reflektieren. Erkenntnisse hie-
raus werden sich in einer neuen Version der Verein-
barung widerspiegeln. Gerade weil derzeit erste 
Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen gesammelt 
werden, ist es umso wichtiger, dass ein regelmäßi-
ger Dialog zur Verbesserung von Regulierungen 
zwischen Betriebsräten und Arbeitgeber stattfindet. 
Mit der Pilotvereinbarung wurde ein Instrument ge-
wählt, das diesen Dialog bewusst unterstützt, in-
dem sie die Möglichkeit bietet, Regelungen auszu-
probieren und zu einem späteren Zeitpunkt gege-
benenfalls zu modifizieren.

Retrospektive
Element der Scrum-Methode. In ihr wird die 
Arbeitsweise des Teams reflektiert und Ver-
besserung erarbeitet.

3.6 Auf dem Weg zur Arbeit 2020.  
Der Betriebsrat der SMS group setzt 
wichtige Impulse um

Wie wirkt sich die digitale Transformation auf 
die Arbeitswelt von morgen aus? Einblicke in die 
SMS group verdeutlichen, wie diese Verände-
rungen in Richtung einer digitalen Transforma-
tion aussehen. Als Metall verarbeitendes Unter-
nehmen sind die internationalen Einflüsse deut-
lich wahrnehmbar. Der Betriebsrat am Standort 
Hilchenbach setzt sich in verschiedener Hinsicht 
hiermit auseinander und findet dabei wichtige 
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Impulse für die eigene Arbeit und Organisation. 
Welche Auswirkungen sind für die Beschäftig-
ten zu erwarten? Wie kann sich der Betriebsrat 
selbst verändern? Wie sieht die „Arbeit 2020“ 
aus?

3.6.1 Das Unternehmen
Die SMS group GmbH ist ein klassisches und tradi-
tionsreiches Unternehmen der Metallindustrie. Als 
international tätiges Unternehmen werden Hütten- 
und Walzwerktechniken weltweit produziert. Das 
Unternehmen verfügt über mehrere Standorte in 
Deutschland und beschäftigt insgesamt ca. 4.000 
Personen. An dem – für dieses Portrait wichtigen – 
Standort Hilchenbach arbeiten 1.800 Beschäftigte. 
Hier werden u. a. Flachwalzwerke konstruiert und 
produziert.

Der Betriebsrat des Standortes Hilchenbach be-
steht aus 19 Mitgliedern, fünf davon sind für die 
Betriebsratsarbeit freigestellt.

3.6.2 Transformation der SMS group
Dass sich die SMS group inmitten der digitalen 
Transformation befindet, ist überall zu spüren. The-
men rund um die digitale Transformation haben in 
den letzten Jahren an Bedeutung und Präsenz deut-
lich zugenommen. Der Druck hierfür ist dem inter-
nationalen Wettbewerbsmarkt zu vernehmen, ins-
besondere haben sich die Kundenwünsche und die 
Anforderungen an die Produkte verändert. Für die 
SMS group hat dies zur Folge, dass ganze Ge-
schäftsmodelle modifiziert werden, um Kunden ein 
erweitertes Portfolio anbieten zu können. Ein Fokus 
wird dabei auf den Ausbau von Service- und Digital-
leistungen am Produkt gelegt. Beispielsweise sollen 
zukünftig bei der Produktion vielfältige Daten und 
Parameter automatisch erfasst und für die Kunden 
aufbereitet werden. Hieraus könnten Rückschlüsse 
auf die Material- und Qualitätseigenschaften des 
Produktes geschlossen werden. Bereits heute wer-
den vielfältige Sensoren in den Produkten verbaut, 
die Hinweise auf Materialermüdung geben.

Unternehmensintern macht sich die Neuausrich-
tung an verschiedenen Stellen bemerkbar: Eine 
neue Position in der Geschäftsführung wurde ei-
gens für die Digitalisierung geschaffen; zur Ver-
wirklichung von Digitialisierungsideen und der (agi-
len) Entwicklung von Produkten wurde als neues 
Unternehmen SMS digital gegründet. Für die Be-
schäftigten sind die Veränderungen konkret durch 
die Einführung von neuen Tools und Softwarepro-
grammen bemerkbar. Auch wurden digitale Shopf-
loor-Boards eingeführt. Um eine hohe Transparenz 
in Bezug auf die Unternehmensveränderungen her-
zustellen und zugleich Unsicherheit entgegenzu-
wirken, wurde das Programm „digital ambassador“ 
ins Leben gerufen. In ihm wird ein Teil der Beschäf-
tigten über aktuelle Entwicklungen informiert, die 
dann als Ansprechpersonen und Botschafter für 
die Belegschaft fungieren.

3.6.3 Überlegungen zur Arbeit 2020 – 
Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat 
und Arbeitgeber

Der Betriebsrat am Standort Hilchenbach ist sich 
bewusst, dass die beispielhaft geschilderten Verän-
derungen stetig fortschreiten und derzeit nur einen 
Bruchteil aller zukünftigen darstellen. Um einen 
Überblick zu erhalten und sich mit zeitlichem Vor-
lauf vorzubereiten, nahm der Betriebsrat gemein-
sam mit dem Arbeitgeber an dem Projekt „Arbeit 
2020“ der IG Metall teil. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Analyse, wo und in welcher Weise sich die Digi-
talisierung allgemein für das Unternehmen und für 
die Beschäftigten auswirken wird. Es entsteht eine 
Betriebslandkarte, aus der sich Chancen und Risi-
ken für die Beschäftigten sowie sinnvolle Maßnah-
men ableiten lassen.

Über das Projekt hinaus erfolgt zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber eine konstruktive Ausein-
andersetzung zur Digitalisierung der Arbeitswelt. 
Dies wurde in einem Zukunftstarifvertrag festge-
halten, der in einer finanziell schwierigen Situation 
abgeschlossen wurde. Er beinhaltet verschiedene 
Maßnahmen: Neben einer hohen Investitionssum-
me zur Zukunfts- und Standortsicherung sowie In-
vestitionen in Bildung und Qualifizierung der Be-
schäftigten wurde auch eine Übereinkunft in Bezug 
auf die Digitalisierung festgelegt. So heiß es:

„ Die SMS group GmbH wird die interne Digitali-
sierung der Arbeitswelt unter dem Stichwort Arbeit 
2020 eng mit den Betriebsräten abstimmen. Hier-
bei geht es um eine beteiligungsorientierte Einfüh-
rung neuer Tools und Prozesse sowie um ein Hin-
terfragen/Optimieren bestehender.
(Nr. 4, Anlage 1 zum Zukunftstarifvertrag  
SMS group GmbH vom 30. Juli 2018)

Auch in der alltäglichen Arbeit haben Betriebsrat 
und Arbeitgeber Prozesse zugunsten einer besse-
ren Effizienz und schnelleren Bearbeitung umge-
stellt. Prozesse zu Mitbestimmungsverfahren nach 
§ 99 BetrVG wurden standardisiert und werden nun 
papierlos in digitaler Form abgewickelt. Ebenso 
wurde der Prozess zur Beantragung von Leiharbeit 
neu strukturiert und digitalisiert.

3.6.4 Der Betriebsrat in der Transformation
Doch nicht nur im Austausch mit dem Arbeitgeber, 
auch intern setzt sich der Betriebsrat mit den eige-
nen Strukturen und der Organisation der Betriebs-
ratsarbeit auseinander. Der Betriebsrat geht dabei 
der Frage nach, wie man sich als Gremium besser 
aufstellen kann. Wo werden Optimierungspotenzi-
ale für die Betriebsratsarbeit gesehen? Denn nicht 
nur im Unternehmen, sondern auch in der Betriebs-
ratsarbeit zeigen sich Veränderungen. Der Be-
triebsrat beobachtet, dass Anzahl und Verflechtung 
von Themen deutlich gestiegen sind. Themen, die 
seit Jahrzehnten gut geregelt sind, rücken wieder 
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in den Vordergrund, so z. B. die Arbeitszeit. Ebenso 
nehmen Themen rund um psychische Belastungen 
von Beschäftigten deutlich zu. Zur Themen- und 
Termindichte kommt hinzu, dass eine klare themati-
sche Trennung zwischen den Ausschüssen immer 
schwererfällt. Die Verantwortung für jedes einzelne 
Mitglied steigt, mehr Vor- und Nacharbeit außer-
halb von Sitzungen ist erforderlich.

„ Gab es früher ausreichend Zeit, Projekte zu 
 begleiten, merken wir heute, dass wir nicht mehr 
hinterherkommen.
(Tobias Tigges, Betriebsratsvorsitzender)

Ein wichtiger Gedanke war es, die Neu- und Um-
organisation der Betriebsratsarbeit so zu gestalten, 
dass Ressourcen und Expertenwissen besser ver-
teilt und aufgebaut werden. Wie können Themen 
adäquat aufgenommen und verarbeitet werden? 
Als absolut notwendig erachtet dabei der Betriebs-
rat den Aufbau der eigenen Weiterbildung, um mit 
Fachwissen Themen bearbeiten zu können.

Der Betriebsrat hat in verschiedener Hinsicht 
seine internen Prozesse und Organisation umge-
stellt. So findet generell unter den Mitgliedern eine 
deutliche Themenspezialisierung statt. Neben den 
üblichen Ausschüssen gibt es mehr betriebsrats-
interne Projekte. Auch grundsätzlich wurde die 
Struktur in Sitzungen umgestellt: Aufgaben wer-
den in den Sitzungen klar benannt, vergeben und 
nachverfolgt. Ein anschauliches Beispiel dessen 
findet sich im Ausschuss Digitalisierung. Wurde 
früher die Einführung von neuen IT-Systemen im 
gesamten Ausschuss besprochen, werden heute 
bei Bedarf Arbeitsgruppen gegründet, die sich mit 
dem IT-System auseinandersetzen und grundle-
gende Vorarbeit leisten. Eine Bearbeitung in Ar-
beitsgruppen spart Ressourcen, weil parallel meh-
rere IT-Systeme bearbeitet werden können – dies 
sei insbesondere erforderlich, weil die Anzahl mit-
bestimmungspflichtiger Themen in diesem Bereich 
sehr zugenommen hat.

Auch hat sich der Betriebsrat von agilen Arbeits-
methoden inspirieren lassen und unterschiedliche 
Elemente übernommen. Zuvor hatte sich das Gre-
mium in einer Schulung über agile Methoden infor-
miert. Unter den freigestellten Betriebsräten gibt es 
nun ein Daily Stand-up. Jeden Morgen wird in 15 
Minuten berichtet, welche Themen bearbeitet wer-
den, welche Termine anstehen oder wo es eventu-
elle Probleme gibt. Zur visuellen Unterstützung 
wird zusätzlich ein Kanban-Board eingesetzt. Die-
ses zeigt transparent, welche Themen in welchen 
Ausschüssen oder Projektteams bearbeitet werden. 
Die Betriebsräte reflektieren für sich, dass ihre Ar-
beit effektiver geworden ist. Es wird deutlich mehr 
kommuniziert, offene Punkte können zeitnah ange-
sprochen werden; Themen bleiben weniger lang 
liegen, wodurch Freiräume entstehen. Die Visuali-
sierung über das Kanban-Board hilft, Themen prä-

sent zu behalten und nicht den Überblick zu verlie-
ren.

Ausprobiert werden zudem neue Tools und Me-
thoden. So wurde MS Teams, nach einer Erpro-
bungsphase, nun in verschiedene Arbeitskreise 
und Ausschüsse integriert. Ebenso wurde bei ei-
nem Treffen mit Außendienstmitarbeitenden das 
Abstimmungstool Mentimeter benutzt und damit 
live Meinungsbilder der Mitarbeitenden zu ver-
schiedenen Themen abgefragt und dargestellt.

Daily Stand-up
Element agiler Methoden, in dem sich Teammitglieder täglich 
über Fortschritte und Probleme eines Projekts austauschen.

Kanban
Kanban ist eine agile Arbeitsmethode. Ein Kanban-Board wird 
zum Aufgabenmanagement eingesetzt.

MS Teams
MS Teams (Microsoft Teams) ist ein Programm von Office 365. 
MS Teams ist eine virtuelle Plattform, die verschiedene Kommu-
nikationsformen kombiniert, z. B. Austausch von Dateien, Ter-
minkoordination, Videokonferenzen.

3.6.5 Fazit
Ein Blick in die SMS group verdeutlicht anschau-
lich, wie sich Digitalisierung und Transformation 
auf Produkte und damit direkt auf die Arbeitsweise 
heute und in Zukunft auswirken. Die Veränderung 
der Arbeitswelt ist bei der SMS group allgegenwär-
tig. Auch die Betriebsratsarbeit verändert sich: The-
men nehmen zu, werden komplexer und verdichten 
sich. Der Betriebsrat erwartet, dass dieser Trend 
anhält. Mit dem Ziel, die eigenen Strukturen zu 
überarbeiten und Ressourcen besser zu verteilen, 
hat sich der Betriebsrat mit der eigenen Organisa-
tion auseinandergesetzt. Inspiriert von agilen Ar-
beitsmethoden wurden die eigene Arbeitsweise 
und auch gemeinsame Prozesse mit dem Arbeit-
geber angepasst. Markant ist auch, dass weniger 
Ausschuss- und stattdessen mehr Projektarbeit 
stattfindet. Der Betriebsrat ist sich sicher, dass 
auch zukünftig die eigene Struktur parallel mit den 
Unternehmensentwicklungen fortwährend über-
dacht werden muss – denn die Themen und Her-
ausforderungen werden künftig sicher zunehmen.
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3.7 Zusammenfassung und Überblick:  
Ebenen der digitalen Transformation

Anschaulich geben die Betriebsbeispiele Einblicke 
in Veränderungen betriebsrätlicher Arbeit. Ohne 
Zweifel wirken sich die Transformation und die ste-
tige Entwicklung der Unternehmen auf die Gestal-
tung und Organisation der Interessenvertretung 
aus. Einheitlich ist aus den Betriebsbeispielen zu 
erkennen, dass nicht nur die zu behandelnden The-
men in ihrer Anzahl, sondern auch in ihrer Komple-
xität zugenommen haben. Einher geht dies mit ei-
ner höheren Termindichte, flankiert von einer The-
menspezialisierung. Das Forschungsprojekt „Dop-
pelte Transformation“ geht der Frage nach, wie 
Betriebsräte ihre Arbeit unter Wahrung eines ho-
hen Mitbestimmungsanspruchs entsprechend der 
neuen Herausforderungen gestalten.

Die Portraits demonstrieren auf vielfältige Art 
und Weise, welche neue Formen und Muster in der 
Mitbestimmungspraxis zu finden sind und welche 
neue Wege gegangen werden. Die Einflüsse der 
agilen Methoden und agilen Denkweise lassen sich 
deutlich erkennen: Bisweilen wird das traditionelle 
Instrument der Betriebsvereinbarung neu gestaltet; 
neue Aushandlungsprozesse und Kommunikations-
wege werden ausprobiert, Elemente agiler Metho-
den für die eigene Reorganisation genutzt sowie 
die eigene Rolle und Ausrichtung reflektiert. Eine 
aktive Beteiligung der Beschäftigten rückt verstärkt 
in den Mittelpunkt. Zudem ist zu erkennen, dass 
Betriebsräte ihre eigene Organisation weiter pro-
fessionalisieren, ihre Arbeit zunehmend projektför-
mig gestalten und eine thematische Spezialisie-
rung unter den Mitgliedern erfolgt. Betriebsräte 
finden Wege, ihre Arbeit dynamischer zu gestalten.

In den vorausgehenden Kapiteln wurden die Ver-
änderungen von sechs Betriebsratsgremien por-
traitiert. Sie geben Einblicke, wie sich Betriebsrats-
arbeit unter dem Einfluss der digitalen Transforma-
tion umgestaltet und reorganisiert. Betrachtet man 
alle diese veränderten Gestaltungsformen betriebs-
rätlicher Arbeit zusammenfassend, zeigen sich in 
der Transformation des Betriebsratsmandats drei 
Ebenen: Digitalisierung, agile Methoden und Orga-
nisation. Die Ebenen bauen nicht zwangsläufig auf-
einander auf, geben aber Orientierung hinsichtlich 
möglicher Schritte der Betriebsratsentwicklung. Die 
wichtigsten Ergebnisse der Ebenen sind hier noch 
einmal zusammengefasst:

Unter Digitalisierung lassen sich alle Prozesse 
und Anwendungen zusammenfassen, die vormals 
analog, nun aber digital abgewickelt werden. Dies 
betrifft sowohl betriebsratsinterne Prozesse als 
auch solche, in die Arbeitgeber und Beschäftigte 
eingebunden sind. Beispielsweise wird der Doku-
mentationsaustausch digitalisiert oder auf Kollabo-
rationstools zur Kommunikation und Organisation 
zurückgegriffen. Auch die Kommunikation mit den 
Beschäftigten wird digital: Statt Zeitschriften wer-
den Blogs und ein eignes Betriebsrats-Wiki ge-

schrieben und soziale Medien verwendet. Betriebs-
versammlungen werden gefilmt und den Beschäf-
tigten live zur Verfügung gestellt.

Die Ebene der agilen Methoden umfasst meh-
rere Spektren. Das größte Spektrum ist die Integra-
tion von agilen Methoden in die Betriebsratsarbeit. 
In den meisten Fällen werden die Methoden nicht 
vollständig, sondern lediglich Elemente dieser zur 
Reorganisation genutzt. So werden Dailies abge-
hal ten, Kanban-Boards zur eigenen Organisation 
und Aufgabenverteilung genutzt und Design Thin-
king zur Ideenfindung eingesetzt. Markant hierbei 
ist, dass agile Methoden nicht allein betriebsratsin-
tern, sondern ebenso im Austausch mit dem Ar-
beitgeber (oder HR) angewendet werden. Offen-
sichtlich wird den agilen Methoden auch für die 
Betriebsratsarbeit ein hohes Potenzial zugespro-
chen. Ein weiteres Spektrum bildet der Einsatz 
neuer (digitaler) Methoden in der Kommunikation 
mit den Beschäftigten. Beispielsweise wird das 
Abstimmungs tool Mentimeter dazu genutzt, Mei-
nungsbilder bei Betriebsversammlungen live zu er-
fassen oder Videobotschaften an die Beschäftig-
ten zu senden.

Auf der Ebene Organisation werden alle grund-
legenden Reorganisationen der Betriebsräte zusam-
mengefasst: Mehr Arbeitsgruppen (oder auch Pro-
jektarbeit) statt Ausschüsse, umfassendere Befug-
nisse und mehr Entscheidungsspielraum für Aus-
schüsse oder eine Neuausrichtung nach § 28a Be-
trVG und damit eine alltägliche Einbeziehung der 
Beschäftigten in die Betriebsratsarbeit sind Beispie-
le dieser Organisationsentwicklung. Sie zielen dar-
auf ab, Betriebsratsarbeit effektiver und effizienter 
gestalten zu können bei gleichzeitiger Spezialisie-
rung und besserer Ressourcenausnutzung. Gleich-
wohl sind in der partizipativen Ausrichtung ein neu-
es Verständnis und eine neue Ausrichtung der Be-
triebsratsarbeit zu erkennen.

Neben den sechs portraitierten sind drei weitere 
Betriebsratsgremien Gegenstand des Forschungs-
projektes. So verschieden jedes Gremium mit der 
eigenen Organisationsentwicklung auch umgeht: 
Entlang der Ausgestaltung der drei Ebenen der Be-
triebsratstransformation zeigen sich dennoch Ge-
meinsamkeiten, die eine modellhafte  Clusterbildung 
der insgesamt neun untersuchten Fallgremien zu-
lassen. Allen gemein ist, dass die Ebene der Digita-
lisierung in allen Clustern stetig vorangetrieben 
wird. Es finden sich vielfältige Digitalisierungsfor-
mate, die zum Teil sehr weitreichend die Arbeit der 
Betriebsratsgremien durchziehen. Unterschiede fin- 
den sich hingegen auf der Ebene der Anwendung 
agiler Methoden und der Ebene der Organisation. 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal für die Clus-
terbildung findet sich nicht in den drei Ebenen der 
Transformation von Betriebsratsgremien, sondern 
in einer spezifischen Haltung zur digitalen Transfor-
mation und der Bestimmung von Aufgabe, Rolle 
und Funktion betrieblicher Interessensvertretung in 
diesem Kontext. Letzteres charakterisiert sich vor-

https://www.imu-boeckler.de/de/suchergebnis-imu-projekte-detailseite-21933.htm?projekt=2019-660-19
https://www.imu-boeckler.de/de/suchergebnis-imu-projekte-detailseite-21933.htm?projekt=2019-660-19
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nehmlich in der Gestaltung der Beziehung zu den 
betrieblichen Akteuren (u. a. Arbeitgeber, HR, Be-
schäftigten) und dem sich darin abzeichnenden 
Rollenverständnis der betrieblichen  Mitbestimmung, 
das sich unter dem Einfluss der digitalen Transfor-
mation wandelt.

Die Cluster sind angelehnt an das 3-Phasen-Mo-
dell der Organisationsveränderung nach Kurt Le-
win, wonach sich Organisationen durch treibende 
und restriktive Kräfte stufenweise weiterentwickeln 
(vgl. Kraftfeldanalyse nach Lewin 1951). Die identi-
fizierten Cluster lassen sich mit den drei Phasen 
 eines Organisationsveränderungsprozesses verglei-
chen, die in der Organisationsentwicklung beschrie-
ben werden. Die entstehende Veränderungsbereit-
schaft einer Organisation wird durch einen Vorgang 
des Auftauens (engl. unfreezing) beschrieben (hier: 
Cluster A). Die Veränderung selbst beschreibt eine 
Phase, in der neue Methoden, Konzepte, Handlun-
gen erprobt und ausgestaltet werden („moving“, 
hier: Cluster B). In der dritten Phase ist die Organi-
sation bestrebt, das Erreichte in Routinen zu über-
führen und in neuen Mustern und Handlungen zu 
verstetigen („freezing“, hier: Cluster C). Positiv wie 
negativ begleitet werden diese Veränderungspro-
zesse von treibenden wie restriktiv wirkenden Kräf-
ten. Dies erklärt, warum die Entwicklungsdynamik 
der Betriebsratsgremien im Detail sehr verschieden 
und heterogen verläuft.

Betriebsratsgremien des Cluster  A zeichnen 
sich durch eine tendenziell traditionelle Ausgestal-
tung der Interessenvertretungsarbeit aus. Betriebs-
räte dieses Clusters eignen sich Wissen zu Themen 
der digitalen Transformation an, um Beschäftigte 
vor negativen Auswirkungen optimal schützen zu 
können – eine Übertragung auf die eigene Arbeits-
weise findet allerdings wenig oder kaum statt. Im-
pulse der Digitalisierung werden zwar mehr und 
mehr auch in der Betriebsratsarbeit verankert, de-
ren Organisation selbst jedoch bleibt gleich. Dabei 
werden Ideen und Veränderungen anderer Gremi-
en aufmerksam verfolgt. Die Beziehung und der 
Austausch mit den Beschäftigten verändern sich in 
erster Linie dadurch, dass durch das Austesten di-
gitaler Anwendungen ihre stärkere Einbindung an-
gestrebt wird. Die Beziehung zum Arbeitgeber 
bleibt unter dem Einfluss der digitalen Transforma-
tion weitgehend unverändert – die Beziehungsge-
staltung mit der Arbeitgeberseite fußt überwiegend 
auf den rechtlichen Ansprüchen, die sich aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz ableiten lassen. Heraus-
forderungen der digitalen Transformation werden 
vornehmlich in der Ausgestaltung von Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gesehen, die Notwendigkeit 
einer Veränderung betriebsrätlichen Handelns wird 
zögerlich und zurückhaltend diskutiert. Perspekti-
visch wird an dem Modell der kooperativen Konflikt-
verarbeitung durch die Mitbestimmung des reprä-
sentativen „Zentralorgans“ Betriebsrat (vgl. Kotthoff 
1998) festgehalten.

Dem Cluster  B sind Betriebsratsgremien zuge-
ordnet, die nach neuen Gestaltungswegen für die 
Mitbestimmung suchen, Ideen entwickeln und die-
se teilweise umgesetzt haben. Sie setzen sich mit 
Themen und Auswirkungen der digitalen Transfor-
mation auseinander und bauen strukturiert Wissen 
hierüber auf. In allen Fällen wurde die Organisation 
der eigenen Arbeit hinterfragt und verändert, Ele-
mente agiler Methoden wurden integriert. Auch im 
Austausch mit den Beschäftigten werden neue 
Tools und Methoden ausprobiert. Die Beziehung 
zum Arbeitgeber ist hingegen weitgehend traditio-
nell angelegt, wobei in Einzelfällen auch hier neue 
Ausgestaltungsformen ausprobiert werden. Die 
Gremien dieses Clusters eint die Haltung, dass sich 
Betriebsratsarbeit und Mitbestimmung im Allge-
meinen unter den Anforderungen der digitalen 
Transformation verändern dürfen. Dabei ist es erfor-
derlich, neue Wege in der Interessenvertretung 
auszutesten. In Vorbereitung darauf werden – in -
spiriert durch neues Wissen – neue Ideen und Visi-
onen für eine Reorganisation der eigenen Arbeit 
entwickelt, aber auch für Austausch und Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitgeber, die in Ansätzen 
angewendet werden.

Das Cluster  C beinhaltet Betriebsratsgremien, 
die in der Ausgestaltung ihrer Rolle und Haltung 
als Interessenvertretung neue und zum Teil unge-
wöhnliche Wege beschreiten, die sich bereits im 
betrieblichen Gefüge der Mitbestimmung verstetigt 
haben. Dahinter steht ein neues Selbst- und Rollen-
verständnis der Mitbestimmungsakteure. Einher 
geht dies mit einer umsichtigen Neuorganisation 
der Betriebsratsarbeit und einer strukturellen Integ-
ration von Elementen und Denkweisen agiler Me-
thoden. Beschäftigte werden direkter und konse-
quenter in die Betriebsratsarbeit und allgemein in 
Entwicklungsprozesse einbezogen. Ebenso markant 
sind neue Ausgestaltungswege im Beziehungsge-
flecht mit dem Arbeitgeber.

Die Cluster illustrieren verschiedene Entwick-
lungsstadien in der Transformation betrieblicher In-
teressenvertretungen. In weiteren Veröffentlichun-
gen werden diese ausführlicher und differenzierter 
dargestellt. Dabei werden die auf dieser Verände-
rung basierenden fördernden wie hemmenden Kräf-
te vorgestellt und analysiert (Branchenkontext, Un-
ternehmenshistorie, wirtschaftliche Situation etc.). 
Sie zeigen, wie sich betriebliche Mitbestimmung 
unter dem Einfluss digitaler Transformation verän-
dern kann und welche Phasen der Veränderung die 
Gremien dabei durchlaufen.
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4 AUSBLICK

Das Ziel der vorliegenden Mitbestimmungspraxis 
ist es, die bisherigen Erkenntnisse des Forschungs-
projektes „Doppelte Transformation“ hinsichtlich 
neuer Gestaltungsformen der betriebsrätlichen Ar-
beit darzustellen.

In einigen Portraits zeigt sich: Diese neuen Ge-
staltungsformen betreffen nicht nur betriebsrats-
interne Strukturen, sondern auch die Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitgeber. An vielen Stellen ist in 
den Portraits ein neues Selbstverständnis in Bezug 
auf die Betriebsratsarbeit und die Rolle der Mitbe-
stimmung insgesamt zu erkennen. Diesem und 
weiteren Themen, z. B. der Bedeutung von Konflikt 
und Macht bei der Veränderung von Betriebsrats-
gremien, widmen sich zukünftige Publikationen 
des Forschungsprojektes. 

Neben der digitalen Transformation könnte sich 
die gegenwärtige Corona-Situation als Katalysator 
für die Digitalisierung erweisen. Begriffe wie „Brand-
beschleuniger“ (vgl. Meisen 2020) oder „Digitalisie-
rungsschub“ (vgl. Kliss 2020) beschreiben eine ganz 
bestimmte Perspektive auf die Auswirkungen der 
Pandemie. Für die Mitbestimmung wurden tempo-
rär Gesetze geändert, die es Betriebsratsgremien 
nun erlauben, auch virtuell Beschlüsse zu fassen. 
Dies soll auch in Zeiten der distanzlosen Zusammen-
arbeit die Arbeits- und Beschlussfähigkeit der Gre-
mien gewährleisten. Gut möglich, dass sich hieraus 
neue Dynamiken und Erkenntnisse in der Entwick-
lung und für die Zusammenarbeit im Betriebsrat er-
geben. Hierbei gilt es zu prüfen, inwieweit sich die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie als treibende 
und/oder als hemmende Faktoren für die Organisati-
onsentwicklung von Betriebsratsgremien erweisen.
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